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Amts- und Mitteilungsblatt
für die Gemeinde Harth-Pöllnitz
www.harth-poellnitz.de

27. Jahrgang Nr. 326 / 4. Mai 2024

l Birkhausen
l Birkigt
l Burkersdorf
l Forstwolfersdorf
l Frießnitz
l Grochwitz
l Großebersdorf
l Köfeln

l Köckritz
l Neundorf
l Niederpöllnitz
l Nonnendorf
l Rohna
l Struth
l Uhlersdorf
l Wetzdorf

Sachstandsbericht
Wieder geht eine Legislaturperiode zu Ende. Diese Zeit war 
geprägt von Corona, Ukrainekrieg und die kriegerischen Aus-
einandersetzungen im Gasastreifen. 
Die Welt war noch nie so am Abgrund wie zurzeit. Putin 
gab im Bundestag Anfang der 90er Jahre den Kalten Krieg 
für beendet bekannt. 
Wir wurden eines Schlechteren belehrt. Die Terrorwarnun-
gen für die Fußballeuropameisterschaft in Deutschland und 
die Olympischen Spiele in Paris sind nicht von der Hand zu 
weisen. 
2,4 Billionen pro Jahr Rüstungsausgaben auf der Welt, es 
kann einem Angst und Bange werden.

In der Gemeinde Harth-Pöllnitz wurden in den letzten fünf 
Jahren die Beschlüsse des Gemeinderates nach beschlosse-
nem Haushalt umgesetzt. 
Dabei wurden alle 16 Dörfer mehr oder weniger berücksich-
tigt. Die Wünsche aller Bürger konnten natürlich nicht erfüllt 
werden. 
Die Beschlüsse wurden in Ausschüssen durch alle Fraktionen 
gut vorbereitet, so dass die Abstimmungen in den Ratssit-
zungen fast immer reibungslos vonstattengingen. 
Ein großes Lob an die Gemeindeverwaltung, die alles vor-
bildlich vorbereitet.

Bedanken möchte ich mich auch bei allen scheidenden Man-
datsträgern für ihren Einsatz für das Gemeinwohl in unseren 
Dörfern. 
Es war eine gute Zusammenarbeit, geprägt von hohen Sach-
kompetenzen und das nötige Feingefühl zur Sache. 
Den neuen Mandatsträgern wünsche ich Erfolg, Stehvermö-
gen, eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und mit 
mir. Wie bekannt ist, endet meine Dienstzeit normal im April 
2027. Neue Ideen sind gefragt, wobei die bürokratischen 
Hürden immer höher und herausfordernder werden und ei-
nem der Behördendschungel bei Fördermitteln, Gesetzen 
und Vorgaben immer undurchdringlicher erscheint. Große 
Verwaltungen haben dafür eine extra Abteilung.
Trotzdem sollte es gemeinsam gelingen, unsere Eigenstän-
digkeit zu erhalten, trotz aller Widrigkeiten. Bei einem großen 
Konstrukt wären wir das fünfte Rad am Wagen.

Eurer Bürgermeister
G. Vorsatz

Mitteilung der Kasse / Kämmerei
Fälligkeit der Grundsteuer und Gewerbesteuer für das II. Quartal 
2024 ist der 15. Mai 2024.

Die Abbuchung der Lastschriften erfolgt zum 15. Mai 2024.

Mitteilung der Wohnungsverwaltung
Freie Wohnungen  

in Niederpöllnitz
4-RWE, saniert, 69,17 qm, 2. OG
349,31 € Kaltmiete + Nebenkosten = 562,35 €, EEV 94,4 kWh
Kaution: 3 Kaltmieten
4-RWE, saniert, 69,17 qm, EG
349,31 € Kaltmiete + Nebenkosten = 562,35 €, EEV 94,4 kWh
Kaution: 3 Kaltmieten
4-RWE, saniert, 91,61 qm, EG
469,04 € Kaltmiete + Nebenkosten = 751,20 €, EEV 76,0 kWh
Kaution: 3 Kaltmieten

in Großebersdorf
2-RWE, saniert, 43,39 qm, DG
201,76 € Kaltmiete + Nebenkosten = 279,43 €, EEV 163,20 kWh
Kaution: 3 Kaltmieten

Wohnbauland für Einfamilienhäuser 
im Baugebiet „Am Porstendorfer Weg“ Niederpöllnitz
– in günstiger Lage  – baureif erschlossene Parzellen
– ohne Bauträgerbindung – provisionsfrei

Kaufpreis:    ab 27,90 €/m²
zuzüglich Baukostenzuschüsse*:  19,10 €/m²

*  vorfinanzierte Baukostenzuschüsse beinhalten Ver- und Entsorgungs-
leitungen für Wasser, Abwasser und Elektro

Teilfläche aus Flurstück 113/30, 560 m² 
(Eigentümer Gemeinde Harth-Pöllnitz)
Teilfläche aus Flurstück 110/4, 688 m² (Eigentümer Telekom)
Teilfläche aus Flurstück 110/5, 688 m² (Eigentümer Telekom)
Anfragen bei der 
Gemeinde Harth-Pöllnitz, Am Porstendorfer Weg 1 in Niederpöllnitz
Telefon: 036607 / 2368 oder 2564 oder 60588; Fax: 036607 / 60590

Bekanntmachung Schließtag
Hiermit wird bekannt gegeben, dass am

Freitag, dem 10.05.2024
folgende Einrichtungen der Gemeinde Harth-Pöllnitz 
g e s c h l o s s e n bleiben:
* die Gemeindeverwaltung und das Einwohnermeldeamt 
* die Kindertagesstätte „Abenteuerland“ Burkersdorf
* die Kindertagesstätte „Regenbogen“ Niederpöllnitz
* die Schulküche Frießnitz
Die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis ist an diesem 
Tag zu den üblichen Öffnungszeiten möglich.

Wir bitten um Beachtung !!!

AMTLICHE MITTEILUNGEN
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Bekanntmachung 
der Gemeindebehörde über das Recht 
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Europawahlen 
  am 09.06.2024

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl des Europäischen Parla-

ments wird in der Zeit vom 21.05.2024 bis 24.05.2024 wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten in der Gemeinde Harth-
Pöllnitz, Am Porstendorfer Weg 1, 07570 Harth-Pöllnitz für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß den § 51 Absatz 1 des Bundesmelde-
gesetzes eingetragen ist. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 

hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 24.05.2024, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung Harth-Pöllnitz Einspruch einlegen. 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 

sind, erhalten bis spätestens zum 17.05.2024 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis 

Greiz durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
dieses Kreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter, 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter, 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis, 
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlord-
nung, bei Unionsbürgern nach § 17 a Abs. 2 der Eu-
ropawahlordnung bis zum 19.05.2024 (21. Tag vor der 
Wahl) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis 
zum 24.05.2024 versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist, bei Deutschen nach § 17 Abs. 
1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach 
§ 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung, oder der Ein-
spruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung 
entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 07.06.2024, 18.00 Uhr bei 
der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch 
beantragt werden.  

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.  

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.  

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

– einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der An-
tragsteller wahlberechtigt ist, 

– einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag, 
– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen grünen Wahlbriefumschlag 
und 

– ein Merkblatt für die Briefwahl.  
 Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen 

für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen.  

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

 
 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-

land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

gez. Liehr – Wahlleiterin

Bekanntmachung 
der Gemeindebehörde über das Recht 
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Kommunalwahlen 
 am 26.05.2024

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl des Gemeinderates, des 
Ortsteilrates, der Ortsteilbürgermeister, des Landrats und 
des Kreistages wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis 10.05.2024 
während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Gemeinde 
Harth-Pöllnitz, Am Porstendorfer Weg 1, 07570 Harth-Pöllnitz 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Bitte 
beachten Sie, dass Donnerstag, der 09.05.2024 ein Feiertag ist, 
und an diesem Tag die Gemeindeverwaltung geschlossen ist. 
Eine Einsichtnahme ist nur zu den üblichen Öffnungszeiten 
möglich. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die 
im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat. 

 2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 

WAHLBEKANNTMACHUNGEN



Ausgabe 326 · Seite 3

Wahl, spätestens am 10.05.2024, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung Harth-Pöllnitz Einspruch einlegen. 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 

sind, erhalten bis spätestens zum 04.05.2024 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen 

im Wege der Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter, 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter, 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt 
hat,  

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in 
das Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur 
Erhebung von Einwendungen eingetreten sind oder 

c) wenn sein Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Ein-
wendung festgestellt wurde und dies der Gemeinde 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt 
wird. 

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024, 18.00 Uhr bei 
der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch 
beantragt werden.  

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.  

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.  

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
– einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der An-

tragsteller wahlberechtigt ist, 
– einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag, 
– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen grünen Wahlbriefumschlag 
und 

– ein Merkblatt für die Briefwahl.  
 Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen 

für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen.  

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.  

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der 
auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

gez. Liehr – Wahlleiterin 

Wahlbekanntmachung 
KOMMUNALWAHL

 
1. Am 26.05.2024 finden die Kommunalwahlen statt. Gewählt 

werden der Gemeinderat, der Ortsteilbürgermeister, der 
Ortsteilrat, der Landrat und der Kreistag. Die Ortsteilräte 
werden gesondert in der jeweils einberufenen Bürgerver-
sammlung am 26.05.2024 gewählt. 

2. Die Wahl der Gemeinderäte, des/der Ortsteilbürgermeis-
ter/in, des Landrats und des Kreistages dauert von 8.00 bis    
18.00 Uhr. 

 
3. Die Gemeinde Harth-Pöllnitz bildet 5 Wahlbezirke. Die Wahl-

räume werden wie folgt eingerichtet:

 Die Gemeinde ist in 5 folgende Wahlbezirke eingeteilt:
 

Wahl- Abgrenzung des Lage des Wahlraums
bezirk  Wahlbezirks  (Straße, Hausnummer,  
  Zimmer)
 
1000 Niederpöllnitz, Birkigt,  Gemeindeverwaltung
 Wetzdorf, Uhlersdorf, Harth-Pöllnitz,
 Rohna, Forstwolfersdorf Am Porstendorfer Weg 1, 
  07570 Harth-Pöllnitz
  OT Niederpöllnitz

2000 Großebersdorf, Struth,  Dorfgemeinschafts-
 Birkhausen zentrum Nr. 64,
  07570 Harth-Pöllnitz, 
  OT Großebersdorf

3000 Frießnitz, Grochwitz,  Speisesaal Frießnitz,
 Neundorf Hauptstr. 22,
  07570 Harth-Pöllnitz, 
  OT Frießnitz

4000 Burkersdorf, Nonnendorf Dorfgemeinschafts-
  zentrum Burkersdorf,
  Anger 1, 
  07570 Harth-Pöllnitz, 
  OT Burkersdorf

5000 Köfeln, Köckritz Feuerwehrhaus Köfeln, 
  Nr. 34 a, 
  07570 Harth-Pöllnitz, 
  OT Köfeln

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
spätestens am 02.05.2024 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahl-
berechtigte zu wählen hat. 

 Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses 
sind öffentlich. 

 Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses tritt der Briefwahl-
vorstand am 26.05.2024, um 18.00 Uhr in der Gemeinde-
verwaltung Harth-Pöllnitz, Am Porstendorfer Weg 1, 07570 
Harth-Pöllnitz zusammen. 

 
4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-

bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist.

 Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis − Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis − oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben     
werden.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel für die 
jeweilige Wahl (Gemeinderat, Ortsteilbürgermeister, Kreis-
tag, Landrat) ausgehändigt.

 Amtliche Stimmzettel erhalten Sie nur im Wahlraum. 
 Die Stimmenabgabe erfolgt auf folgende Weise:

 Für die Wahl des Gemeinderates und des Kreistages: 
 Hier haben Sie drei Stimmen. Sie geben Ihre Stimmen in 

der Weise ab, dass Sie auf dem amtlichen Stimmzettel die 
Bewerber kennzeichnen, denen Sie Ihre Stimme geben wol-
len. Sie können einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben. 
Sie können Ihre Stimmen auch Bewerbern verschiedener 
Wahlvorschläge geben. Geben Sie weniger als drei Stimmen 
ab, wird die Gültigkeit Ihrer Stimmabgabe dadurch nicht 
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berührt. Kennzeichnen Sie einen Wahlvorschlag, ohne Ihre 
Stimmen einzelnen Bewerbern zu geben, entfallen auf die 
ersten drei Bewerber des Wahlvorschlages jeweils eine Stim-
me. Kennzeichnen Sie einen Wahlvorschlag und vergeben 
Sie gleichzeitig innerhalb der Stimmenzahl Stimmen an ein-
zelne Bewerber desselben oder anderer Wahlvorschläge, so 
entfallen ggf. verbleibende Stimmen auf die Bewerber des 
gekennzeichneten Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer 
Benennung. 

 Für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters haben Sie nur eine 
Stimme. Der Wähler kann den vorgedruckten Wahlvorschlag 
ankreuzen oder diesen streichen und stattdessen in das un-
tere freie Feld eine andere wählbare Person mit Namen, 
Vornamen und Berufsbezeichnung eintragen. 

 Für die Wahl des Ortsteilrates: Hier haben Sie so viele Stim-
men, wie Ortsteilräte zu wählen sind. In Burkersdorf und 
Niederpöllnitz jeweils 6, in den anderen Ortschaften jeweils 
4 Stimmen. Sie können jeden Bewerber nur eine Stimme 
geben. Die Ortsteilratswahl findet im Rahmen einer Bür-
gerversammlung statt. Die Termine hierzu werden separat 
bekannt gegeben.

 Wähler, die einen Wahlschein beantragt und erhalten haben, 
können an der Wahl nur durch Briefwahl teilnehmen. Bei 
der Wahl des Ortsteilrates ist keine Briefwahl möglich. Hier 
erfolgt die Wahl ausschließlich in der einberufenen Bürger-
versammlung gemäß der Hauptsatzung. 

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-
meindeverwaltung Harth-Pöllnitz einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein rechtzeitig an die auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebene Stelle übersenden, so dass 
dieser dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden. 

5. Ablauf der Wahlhandlung:
 Nach Betreten des Wahlraumes stellt ein Mitglied des Wahl-

vorstandes Ihre Wahlberechtigung anhand der Wahlbenach-
richtigungskarte oder des Wählerverzeichnisses fest. 

 Auf Verlangen müssen Sie sich ausweisen.
 Sodann erhalten Sie einen Stimmzettel für jede Wahl, zu der 

Sie wahlberechtigt sind. Sie begeben sich in die Wahlzelle, 
kennzeichnen dort Ihre Stimmzettel und falten sie so zu-
sammen, dass andere Personen Ihre Kennzeichnung nicht 
erkennen können. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet 
werden. Danach gehen Sie an den Tisch des Wahlvorstandes, 
nennen gegebenenfalls Ihren Namen und auf Anfrage Ihre 
Anschrift. 

 Bitte beachten Sie:
 Der Wahlvorstand muss einen Wähler zurückweisen, der 

a) seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlzelle gekennzeich-
net oder gefaltet hat,

b) seinen Stimmzettel nicht ordnungsgemäß gefaltet hat, 
so dass erkennbar ist, wie der Wähler gewählt hat, 

c) seinen Stimmzettel mit äußeren Merkmalen versehen hat, 
d) einen erkennbar nicht amtlich hergestellten Stimmzettel 

benutzt hat oder
e) außer dem Stimmzettel einen weiteren Gegenstand in 

die Wahlurne legen will. 

 Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewährt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer 
nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

 Ein Wähler, der des Schreibens unkundig oder durch ein kör-
perliches Gebrechen an der persönlichen Kennzeichnung des 
Stimmzettels gehindert ist, kann sich der Hilfe einer Vertrau-
ensperson bedienen. Der Wähler gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Vertrauensperson kann auch ein vom Wähler 
bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes sein. Die Hilfeleis-
tung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu 
beschränken. Die Vertrauensperson darf gemeinsam mit dem 
Wähler die Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung 
erforderlich ist. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergeb-
nis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 
1 und 3 des Strafgesetzbuches).

7.  Die Auszählung der Stimmen und Ermittlung des Wahler-
gebnisses erfolgt am Wahltag, dem 26.05.2019, ab 18.00 Uhr 
(nach der Wahl). Sollte die Ermittlung des Wahlergebnisses 
an diesem Tag nicht beendet werden können, so wird die-
se am Montag, dem 27.05.2024, um 8.00 Uhr in denselben 
Wahlräumen fortgesetzt. 

8.  Der Wahlausschuss tritt am 29.05.2024, 16:00 Uhr erneut 
in der Gemeinde Harth-Pöllnitz zusammen. 

  In dieser öffentlichen Sitzung werden die amtlichen Wahl-
ergebnisse der Kommunalwahl überprüft und erfolgt die 
Feststellung der gewählten Bewerber aus den einzelnen 
Wahlvorschlägen. 

   
Harth-Pöllnitz, 04.05.2024  

gez. Liehr 
        Wahlleiterin der Gemeinde Harth-Pöllnitz 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 zur Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und Beschluss-
fassung über ihre Zulassung für die Wahl zum Ortsteilbürgermeister am 26.05.2024 nachfolgende Beschlüsse gefasst, die hiermit 
bekannt gegeben werden.

Bewerber zur Ortsteilbürgermeister-Wahl

Ortsteil: Vorgeschlagene und Geburts Beruf: Anschrift:
 zugelassene Bewerber datum:

Birkhausen Einzelbewerber: 1965 Dipl. Agraringenieur
 Fuchs, Karsten   Beide:
    OT Birkhausen
 Einzelbewerber: 1981 Tiefbaufacharbeiter 07570 Harth-Pöllnitz
 Dietz, Maik

Burkersdorf/ Einzelbewerber: 1977 Berufssoldat OT Burkersdorf
Nonnendorf Frischko, Friedemann    07570 Harth-Pöllnitz

Frießnitz/ Einzelbewerber: 1955 Kfz-Meister OT Frießnitz
Grochwitz Hemmann, Heinz    07570 Harth-Pöllnitz

Forstwolfersdorf Einzelbewerber: 1975 Beamter OT Forstwolfersdorf
 Poser-Neumann, Ronny   07570 Harth-Pöllnitz

Großebersdorf/ Einzelbewerber: 1955 Rentner OT Großebersdorf
Struth  Gmeiner, Oswald    07570 Harth-Pöllnitz

Köfeln/Köckritz Einzelbewerberin: 1968 Handelsfachwirtin OT Köfeln
 Köhler, Franziska   07570 Harth-Pöllnitz
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Ortsteil: Vorgeschlagene und Geburts Beruf: Anschrift:
 zugelassene Bewerber datum:

Niederpöllnitz/  Einzelbewerber: 1983 Ingenieur
Birkigt  Kloucek, Marko   beide
    OT Niederpöllnitz
 Einzelbewerber: 1956 Rentner 07570 Harth-Pöllnitz
 Wagner, Günter

Neundorf Einzelbewerber: 1963 Zimmerermeister OT Neundorf
 Prager, Lutz   07570 Harth-Pöllnitz

Rohna Einzelbewerber: 1971 Hausmeister OT Neundorf
 Francke, Lutz   07570 Harth-Pöllnitz

Uhlersdorf Einzelbewerberin: 1968 Verkäuferin OT Uhlersdorf
 Krahmer, Katy   07570 Harth-Pöllnitz

Wetzdorf Einzelbewerber: 1957 Pensionär OT Wetzdorf
 Seidel, Joachim   07570 Harth-Pöllnitz

Der Wahlvorschlag wird auf dem Stimmzettel vorgedruckt. Der Wähler kann den Bewerber streichen und seine Stimme durch die 
Hinzufügung einer wählbaren Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf vergeben. Der Wähler kann den Wahlvorschlag auch 
unverändert durch entsprechende Kennzeichnung annehmen. Jeder Wähler hat für die Ortsteilbürgermeisterwahl nur eine Stimme.

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 zur Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und Beschluss-
fassung über ihre Zulassung für die Wahl zum Gemeinderat am 26.05.2024 nachfolgende Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt 
gegeben werden.

Gemeinderatswahl

Übersicht der zugelassenen Wahlvorschläge und der Bewerber 

Listen- Name des Listen-  Geb.-
nr. Wahlvorschlages platz Name jahr Adresse Beruf 

1 AFD 
 
 Alternative 
 für Deutschland 1 Gmeiner, Oswald 1955 OT Großebersdorf Rentner
     07570 Harth-Pöllnitz
 
  2 Körner, Rolf 1952 OT Köfeln Rentner
     07570 Harth-Pöllnitz

  3 Dörfer, Dennis 1991 OT Grochwitz Baumaschinist
     07570 Harth-Pöllnitz

  4 Heiland, Andreas  1985 OT Wetzdorf, Produktionsleiter
     07570 Harth-Pöllnitz

  5 Heinz, Andreas 1968 OT Niederpöllnitz Koch
     07570 Harth-Pöllnitz

2  CDU
 
 Christlich 
 Demokratische 
 Union 
 Deutschlands 1 Hemmann, Heinz 1955 OT Frießnitz Kfz-Meister, Rentner
     07570 Niederpöllnitz

  2 Krauße, Christoph 1990 OT Niederpöllnitz Dipl. Ingenieur (FH)
     07570 Harth-Pöllnitz

  3 Urban, Björn 1987 OT Wetzdorf SAP-Berater
     07570 Harth-Pöllnitz

  4 Waldert, Bernhard Martin  1985 OT Wetzdorf Fachkrankenpfleger
     07570 Harth-Pöllnitz

 3  GRÜNE

 Bündnis 90/
 Die Grünen 1 Schulze, Martin 1988 OT Köckritz Unternehmer
   Hermann Heinrich   07570 Harth-Pöllnitz

  2 Schulze, Tanja Isabell 1989 OT Köckritz Mitarbeiterin
     07570 Harth-Pöllnitz Klinische Forschung

  3 Kämpfer, Jens Klaus 1972 OT Köckritz Service-Mitarbeiter
     07570 Harth-Pöllnitz
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Listen- Name des Listen-  Geb.-
nr. Wahlvorschlages platz Name jahr Adresse Beruf 

4 BV

 Bürgervertretung
 Harth-Pöllnitz 1 Goldhardt, Arnd 1955 OT Großebersdorf Dipl. Ing
     07570 Harth-Pöllnitz

  2 Francke, Anika 1987 OT Burkersdorf Krankenschwester
     07570 Harth-Pöllnitz

  3 Böttger, Mandy 1979 OT Neundorf  Sachbearbeiterin
     07570 Harth-Pöllnitz

  4 Siemon, Hartmut 1955 OT Birkhausen Rentner
     07570 Harth-Pöllnitz

  5 Leucht, André 1969 OT Großebersdorf Hausmeister
     07570 Harth-Pöllnitz

  6 Schulze, Christian 1986 OT Köckritz Produktionsmitarbeiter
     07570 Harth-Pöllnitz

  7 Rehnig, Daniel 1988 OT Frießnitz Metallbauer
     07570 Harth-Pöllnitz

  8 Lippold, Jannik 1999 OT Grochwitz Tischlerlehre
     07570 Harth-Pöllnitz

  9 Francke, Lutz 1971 OT Rohna Hausmeister
     07570 Harth-Pöllnitz

  10 Oehler, Eric 1990 OT Niederpöllnitz Tierarzt
     07570 Harth-Pöllnitz

  11 Weigelt, Reinhard 1950 OT Frießnitz Dipl. (FH) Ing.
     07570 Harth-Pöllnitz Bauwesen

  12 Fuchs, Karsten 1965 OT Birkhausen Dipl. Agraringenieur
     07570 Harth-Pöllnitz

5 FWG

 Freie Wähler-
 gemeinschaft, 
 Handwerker-
 schaft, Land-
 wirtschaft und 
 Sportgemeinschaft 
 Niederpöllnitz 1 Kloucek, Maik 1977 OT Niederpöllnitz Technischer Leiter
     07570 Harth-Pöllnitz Agrar eG

  2 Stieghorst, Sven 1981 OT Niederpöllnitz Angestellter
     07570 Harth-Pöllnitz

  3 Scheibe, Thomas 1960 OT Forstwolfersdorf Selbständig
     07570 Harth-Pöllnitz

  4 Vorsatz, Gottfried 1952 OT Niederpöllnitz Baumeister
     07570 Harth-Pöllnitz

  5 Kloucek, Marko 1983 OT Niederpöllnitz Ingenieur
     07570 Harth-Pöllnitz

  6 Ronneberger, Torsten 1979 OT Niederpöllnitz Dr. Ingenieur
     07570 Harth-Pöllnitz

  7 Schuster, Anja 1966 OT Niederpöllnitz Dipl. med. Pädagogin
     07570 Harth-Pöllnitz

  8 Blichmann, Tanja 1986 OT Neundorf Lehrerin
     07570 Harth-Pöllnitz

  9 Krahmer, Katy 1968 OT Uhlersdorf Kauffrau im Einzelhandel
     07570 Harth-Pöllnitz

  10 Töpel, Jacob 1999 OT Niederpöllnitz Lehrer
     07570 Harth-Pöllnitz 

  11 Götz, Andreas 1978 OT Niederpöllnitz Geschäftsführer
     07570 Harth-Pöllnitz
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Listen- Name des Listen-  Geb.-
nr. Wahlvorschlages platz Name jahr Adresse Beruf 

6  ILR

  Interessen-
 gemeinschaft 
 Ländlicher Raum  1  Köhler, Franziska  1968  OT Köfeln Handelsfachwirtin
     07570 Harth-Pöllnitz 
    
  2  Kretschmann, Christina  1981  OT Köckritz Berufssoldatin
     07570 Harth-Pöllnitz 
  
    3  Adeberg, Antje  1968  OT Köfeln Schulbegleiterin
     07570 Harth-Pöllnitz 
  
    4  Köhler, Johannes  1995 OT Köckritz Großhandelskaufmann
     07570 Harth-Pöllnitz 

  5  Groh, Michael  1966  OT Köfeln Informations-  
 07570 Harth-Pöllnitz  elektroniker 

7  ZHP

 Zukunft   1  Mikosch, Jonas Andreas  2001  OT Wetzdorf Kreisinspektor-
 Harth-Pöllnitz    07570 Harth-Pöllnitz  anwärter    

  2  Mikosch, Christoph   2002  OT Wetzdorf Chemiker
   Friedhelm  07570 Harth-Pöllnitz 
  
    3  Bräutigam, Luise  2001  OT Niederpöllntiz Gesundheits- und
     07570 Harth-Pöllnitz   Krankenpflegehelferin  
  
  4  Voigt, Jens  1970  OT Wetzdorf Tierwirt im Ruhestand
     07570 Harth-Pöllnitz 
  
Auch bei der Wahl des Gemeinderates sind die Bewerber gemäß dem eingereichten und zugelassenen Wahlvorschlag vorgedruckt. 
Sie haben 3 Stimmen. Sie können einem Bewerber bis zu 3 Stimmen durch Ankreuzen der hinter dem Bewerbernamen vorgesehe-
nen Kreise geben. Sie können Ihre 3 Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die Bewerber 
verschiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können Ihre 3 Stimmen auch dadurch vergeben, dass Sie einen Wahlvorschlag 
kennzeichnen (dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlages mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern 
jeweils eine Stimme) oder einen Wahlvorschlag kennzeichnen und gleichzeitig höchstens 3 Stimmen einzelnen Bewerbern geben 
(dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlages mit Ausnahme 
von gestrichenen Bewerbern).

Harth-Pöllnitz, den 04.05.2024 gez. Liehr – Gemeindewahlleiterin

Einberufung zur Bürgerversammlung zur Wahl der weiteren Ortsteilratsmitglieder
Der Ortsteilrat wird ebenfalls für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderates gebildet (5 Jahre). Er besteht aus dem 
Ortsteilbürgermeister und den weiteren Mitgliedern des Ortsteilrates, die aus der Mitte einer Bürgerversammlung in geheimer 
Wahl gewählt werden und ehrenamtlich tätig sind.

Die Wahl der Mitglieder der Ortsteilräte erfolgt in einer eigens dazu einberufenen Bürgerversammlung, welche am Wahlsonntag, 
dem 26.05.2024 in folgenden Räumen stattfindet:
,
Ortschaft Zu wählende Beginn der Wahl Wahlraum Versammlungsleiter
 Mitglieder

Neundorf 4   9:00 Uhr Gemeindehaus Neundorf, Neundorf 16 a Hr. Vorsatz, Frau Liehr

Frießnitz/
Grochwitz 4 10:30 Uhr FFW-Haus Frießnitz, Mühlgraben 2 Hr. Vorsatz, Frau Liehr

Burkersdorf/
Nonnendorf 6 11:30 Uhr  Dorfgemeinschaftszentrum Burkersdorf Hr. Vorsatz, Frau Liehr

Köfeln/Köckritz 4 13:00 Uhr FFW Haus Köfeln, Köfeln 34a  Hr. Vorsatz, Frau Liehr

Großebersdorf/
Struth 4 14:00 Uhr FFW-Haus Großebersdorf (Nr. 64) Hr. Vorsatz, Frau Liehr 

Birkhausen 4 15:30 Uhr Vereinshaus Birkhausen Hr. Vorsatz, Frau Liehr

Niederpöllnitz/
Birkigt 6 10:00 Uhr Kulturhaus Niederpöllnitz, Clubraum Frau Köhler, Frau Freuck

Rohna 4 11:00 Uhr Kulturhaus Niederpöllnitz, Clubraum Frau Köhler, Frau Freuck

Forstwolfersdorf 4 12:00 Uhr Kulturhaus Niederpöllnitz, Clubraum Frau Köhler, Frau Freuck

Uhlersdorf 4 13:30 Uhr Kulturhaus Niederpöllnitz, Clubraum Frau Köhler, Frau Freuck

Wetzdorf 4 14:30 Uhr Kulturhaus Niederpöllnitz, Clubraum Frau Köhler, Frau Freuck
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Die Wahl wird gemäß der Hauptsatzung der Gemeinde Harth-
Pöllnitz (Auszug) wie folgt geregelt:
„…

(5)  Die Wahl der weiteren Mitglieder des Ortsteilrates erfolgt 
nach den folgenden Regelungen:

a)  Für das aktive und passive Wahlrecht finden die Be-
stimmungen des Thüringer  Kommunalwahlgesetzes 
(ThürKWG) und der Thüringer Kommunalwahlordnung  
ThürKWO) in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend Anwendung, wobei an die   Stelle des Begriffs 
„Gemeinde“ der Begriff „Ortsteil mit Ortsteilverfassung“ 
tritt.

b)  Die Wahl der weiteren Mitglieder des Ortsteilrates erfolgt 
durch eine Bürgerversammlung des Ortsteils. Die Bürger-
versammlung wird durch den Bürgermeister spätestens 
zwei Wochen vor der Bürgerversammlung einberufen, 
indem Ort, Zeit und Tagesordnung (Wahl der weiteren 
Ortsteilratsmitglieder) der Bürgerversammlung sowie 
die Notwendigkeit zur Einreichung schriftlicher Wahl-
vorschläge durch ortsübliche Bekanntmachung mitge-
teilt werden. Jeder Wahlberechtigte ist darüber hinaus 
durch die Gemeinde von der Wahl, dem Wahlort und 
dem Wahlzeitpunkt schriftlich zu benachrichtigen. Die 
Benachrichtigung enthält zudem die Aufforderung, die 
Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen.

c) Der Bürgermeister leitet die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Ortsteilratswahl (Wahlleiter). Er kann mit der 
Führung der laufenden Wahlgeschäfte einen geeigneten 
Bediensteten der Gemeinde beauftragen. Der Wahlleiter 
wird von den Gemeindebediensteten unterstützt.

d) Der Bürgermeister leitet die Bürgerversammlung. Zu 
Beginn der Bürgerversammlung tragen sich die wahl-
berechtigten Bürger des Ortsteils, die sich am Wahl-
verfahren beteiligen wollen, durch Unterschrift in ein 
Wählerverzeichnis des Ortsteils ein. Das Wählerver-
zeichnis des Ortsteils wird von der Gemeinde am Wahlort 
ausgelegt. An der Bürgerversammlung dürfen nur wahl-
berechtigte Bürger (Buchstabe a) teilnehmen.

e) Der Wahlleiter fordert in der Bürgerversammlung zum 
Vorschlag von Bewerbern auf. Jeder Bürger des Ortsteils 
ist vorschlagsberechtigt. Er kann höchstens so viele Per-
sonen vorschlagen, wie weitere Ortsteilratsmitglieder 
zu wählen sind. Der Vorschlag muss schriftlich erfolgen 

und den Nachnamen, Vornamen und den Beruf des Vor-
geschlagenen enthalten. Der Vorgeschlagene muss vor 
Beginn der Stimmabgabe seine Einwilligung erklären. 
Ist der Vorgeschlagene nicht anwesend, so muss dem 
Wahlleiter eine schriftliche Einwilligungserklärung vor-
liegen.

f)  Nach Abschluss des Vorschlagsverfahrens ruft der Wahl-
leiter die vorgeschlagenen Personen, die ihrem Vorschlag 
zugestimmt haben (Bewerber), mit Namen und Beruf in 
der Reihenfolge auf, wie sie sich aus dem Wählerver-
zeichnis ergibt. Wurden weniger als doppelt so viele Be-
werber vorgeschlagen, als weitere Mitglieder zu wählen 
sind, kann jeder Bürger auch andere wählbare Personen 
(Buchstabe a) mit Nachnamen, Vornamen und Beruf in 
den Stimmzettel eintragen und damit wählen. Hierauf 
hat der Wahlleiter hinzuweisen.

g)  Die Wahl ist geheim. Jeder Wahlberechtigte hat so viele 
Stimmen, wie weitere Ortsteilratsmitglieder zu wählen 
sind. Er kann jedem Bewerber aber nur eine  Stimme 
geben.

h)  Der Wahlberechtigte erhält einen amtlichen Stimmzettel, 
nachdem er seine Wahlbenachrichtigung vorgelegt oder 
sich über seine Person ausgewiesen hat. 

 Er begibt sich dann in die Wahlkabine, trägt dort auf 
seinem Stimmzettel von ihm gewählte Bewerber mit 
Nachnamen, Vornamen und gegebenenfalls Beruf ein 
und  faltet den Stimmzettel so, dass bei der Stimmabgabe 
für andere Personen nicht zu  erkennen ist, wie er ge-
wählt hat. Der Wahlleiter stellt den Namen des Wählers 
im  Wählerverzeichnis sowie seine Wahlberechtigung 
fest. Der Wähler legt danach den gefalteten Stimmzettel 
in die Wahlurne. 

  Die Stimmabgabe wird im Wählerverzeichnis vermerkt. 
Hinsichtlich der Ungültigkeit von Stimmen und Stimm-
zetteln gilt § 19 Abs. 4 und 5 ThürKWG entsprechend.

i) Gewählt sind die Bewerber bzw. wählbaren Personen in 
der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Los.

j) Das Wahlergebnis wird in der Bürgerversammlung vom 
Wahlleiter bekannt gegeben.

(6) Der Ortsteilrat wählt aus seiner Mitte einen Stellvertreter 
des Ortsteilbürgermeisters. …“

gez. Liehr – Wahlleiterin der Gemeinde Harth-Pöllnitz

Bekanntmachung
5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

der Gemeinde Harth-Pöllnitz 
Vom 28.03.2024 

Auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringern Kommunalordnung-
ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBI. S. 127) be-
schließt die Gemeinde Harth-Pöllnitz in der Sitzung am 07.03.2024 
mit Beschluss-Nr. 158/20/2024 folgende Änderung:

§ 1
Satzungsänderung

1. Der § 12 Absatz 6 Satz 1 der Hauptsatzung vom 28.02.2014 
der Gemeinde Harth-Pöllnitz (Amt- und Mitteilungsblatt für 
die Gemeinde Harth-Pöllnitz Nr. 208 des 17. Jahrgangs vom 
Ausgabetag 03.05.2014, S. 6 f.), die zuletzt geändert wurde 
durch die Vierte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Harth-Pöllnitz vom 16.08.2022 (Amts- und 
Mitteilungsblatt für die Gemeinde Harth-Pöllnitz Nr. 306 des 
26. Jahrgangs vom Ausgabetag 27.08.2022, S. 2f.) wird wie 
folgt geändert: 

 Der für den ehrenamtlichen Bürgermeister festgesetzte mo-
natliche Aufwandsentschädigungsbetrag von „1.475,00 €“ 
wird ersetzt durch „1.713,67 €“.

2.  Der § 12 Absatz 6 Satz 1 der Hauptsatzung der Gemeinde 
Harth-Pöllnitz in der Fassung der vorstehenden Nummer 1. 
erhält folgende neue Fassung:

 ¹Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten fol-
gende monatliche Aufwandsentschädigungen:

– der ehrenamtliche Bürgermeister 1.842,20 €,
– der erste ehrenamtliche Beigeordnete    440,00 €,
– der zweite ehrenamtliche Beigeordnete    159,00 €,
– die Ortsteilbürgermeister eines Ortsteils 
 mit bis 500 Einwohner      274,00 € und 
– der Ortsteilbürgermeister eines Ortsteils 
 ab 501 bis 1000 Einwohner      523,00 €.

§ 2
Inkrafttreten

¹Der § 1 Nummer 1. tritt rückwirkend zum 01.10.2023 in Kraft. 
²Der § 1 Nummer 2. tritt rückwirkend am 01.01.2024 in Kraft.

Gemeinde Harth-Pöllnitz, den 28.03.2024

gez. Vorsatz – Bürgermeister
      
Hinweis nach § 21 Abs. 4 ThürKO:
„Sollte die vorstehend öffentlich bekannt gemachte Satzung un-
ter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der 
ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen worden 
sind, zustande gekommen sein, so ist eine solche Verletzung 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der Sat-
zungsbekanntmachung gegenüber der Gemeinde Harth-Pöllnitz 
(Anschrift: Gemeindeverwaltung Harth-Pöllnitz, Am Porstendor-
fer Weg 1, 07570 Harth-Pöllnitz) unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach 
Satz 1 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Gemeinde Harth-Pöllnitz, den 28.03.2024

gez. Vorsatz – Bürgermeister    
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In der Gemeindeverwaltung Harth-Pöllnitz ist ab sofort die 
Stelle eines

Sachbearbeiter (m/w/d) 
Wohnungsverwaltung

in Teilzeit (35 h wöchentlich) neu zu besetzen.

Die Stelle ist zunächst für ein Jahr befristet und kann nach Ab-
lauf in eine unbefristete Beschäftigung umgewandelt werden.

Aufgaben:

• Verwaltung von Wohnimmobilien und kommunalen 
 Grundstücken
• Stammdatenpflege und Kautionsverwaltung
• Umsetzung und Überwachung gesetzlicher Vorgaben
• Hauptansprech- und Verhandlungspartner für die Belange 
 unserer Mieter
• Führung eigenverantwortlicher Mietergespräche, 
 Terminvereinbarung und Wahrnehmung von Vor-Ort-Terminen 
• Durchführung von Wohnungsbesichtigungen, -abnahmen und 

-übergaben
• Kontrolle, Bearbeitung und Freigabe von Rechnungen
• Kooperation mit Rechtsanwälten
• Bearbeitung eingehender Beschwerden 
• Erstellung der jährlichen Betriebskostenabrechnungen
• selbständige Organisation von Wartungs- und Instandhal-

tungsarbeiten an den Gebäuden und technischen Anlagen in 
Kooperation mit unseren Handwerkern

• Umsetzung der Digitalisierung in der Wohnungsverwaltung
• Verwaltung der bestehenden Pacht- und Nutzungsverträge
• Neuabschluss und die Beendigung von Pacht- oder 
 Nutzungsverträgen
• Bearbeitung von Vorkaufsrechtsanfragen und Grundstücks-

angelegenheiten
• Erfassung und Verwaltung des Anlagebestandes/-Vermögens 

(Planung, Organisation und Durchführung der 
 Inventarisierung und Inventur der Grundstücke und 
 kommunalen Einrichtungen)

Voraussetzungen: 
• eine abgeschlossene Ausbildung als Immobilienkaufmann 

(m/w/d) oder mehrjährige Berufserfahrung in einer 
 vergleichbaren Position
• eine selbständige, eigenverantwortliche und strukturierte 

Arbeitsweise
• selbstbewusstes und sicheres Auftreten, sowie ausgeprägte 

Kommunikationsfähigkeit
• sicherer Schriftverkehr mit Mietern, Behörden und 
 Rechtsanwälten
• fundierte Kenntnisse im Mietrecht
• gute Kenntnisse in MS-Office und sicherer Umgang mit dem 

PC
• Fahrerlaubnisklasse B (Die Nutzung des privaten PKWs für 

Dienstfahrten wird vorausgesetzt.)
• Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme an Fort- und 
 Weiterbildungen im Inland wird vorausgesetzt

Wir bieten Ihnen

• einen interessanten, abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit 
regelmäßigen, planbaren Arbeitszeiten

• arbeiten in einem motivierten Team
• eine Vergütung nach TVöD in der für kommunale Arbeitgeber 

geltenden Fassung 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (mit Lebenslauf, 
Lichtbild, Zeugniskopien, lückenlosem Tätigkeitsnachweis, Beur-
teilungen und evtl. Reverenzen) richten Sie bitte bis zum 
12.05.2024 an die 

Gemeinde Harth-Pöllnitz 
z.Hd. Frau Simone Fischer
Am Porstendorfer Weg 1
07570 Harth-Pöllnitz

oder per E-Mail an hauptamt.fischer@harthpoellnitz.de.

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind 
erwünscht und werden bei Erfüllung des Anforderungsprofils 
entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorrangig in das 

Auswahlverfahren einbezogen. Ein vollständiger Nachweis ist 
beizufügen.

Bewerbungsunterlagen, die als unverschlüsselte E-Mails über-
sandt werden, sind auf diesem Weg gegen unbefugte Kenntnis-
nahme oder Veränderung nicht geschützt. Diese Bewerbungen 
werden jedoch auch berücksichtigt. 

Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt keine Eingangs-
bestätigung. Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der 
Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. Anlagen und 
Nachweise zur Bewerbung sind in Kopie einzureichen. Wird 
die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen gewünscht, ist ein 
ausreichend frankierter Rückumschlag beizufügen, alle anderen 
Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Stellenbe-
setzungsverfahrens vernichtet. 
Mit der Abgabe Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Speicherung 
Ihrer personenbezogenen Daten, soweit diese im Rahmen des 
Auswahlverfahrens benötigt werden, zu. Ihre Daten werden 
ausschließlich für das Auswahlverfahren verwendet und für die 
Dauer des Verfahrens gespeichert und nach Abschluss gelöscht.

Informationen zum Verbrennen 
von Baum- und Strauchschnitt

Seit 2016 gibt es in Thüringen keine sogenannten „Brenntage“ 
für Gartenabfälle mehr! 

Erlaubt bleiben Brauchtumsfeuer sowie die Verwendung von 
Brennholz (trockenes Holz) zum Kochen oder Grillen oder als 
Licht- und Wärmequelle in Brenn- und Feuerschalen oder bei 
ordnungsrechtlich zugelassenen Lagerfeuern, sofern diese nicht 
zu Gefahren oder Belästigungen der Allgemeinheit (z.B. durch 
Funkenflug oder Rauchbelästigung) führen.

Ausnahmen gibt es weiterhin für Pflanzenabfälle von kranken 
Pflanzen, die wie bisher mit einer entsprechenden Genehmigung 
des Pflanzenschutzdienstes verbrannt werden dürfen.

Veröffentlichung der Bodenrichtwerte
Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Freistaates 
Thüringen haben zum Stichtag 01.01.2024 auf Grundlage der 
Kaufpreissammlung flächendeckend Bodenrichtwerte ermittelt 
und veröffentlicht.

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des 
Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines 
abgegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der 
Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im We-
sentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist 
bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grund-
stücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen (Boden-
richtwertgrundstück).

Mit dem „Bodenrichtwertinformationssystem Thüringen (BORIS-
TH)“ werden die Bodenrichtwerte unter www.bodenrichtwerte-
th.de im Internet kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Jedermann kann von den Geschäftsstellen der Gutachteraus-
schüsse für Grundstückswerte Auskunft über die Bodenricht-
werte erhalten.

Anschriften:

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Landkreises Sömmerda, des Landkreises Weimarer Land und 
der kreisfreien Stadt Weimar

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
im Katasterbereich Erfurt
Hohenwindenstraße 14
99086 Erfurt

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Kyffhäuserkreises und des Landkreises Nordhausen

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
im Katasterbereich Artern
Alte Poststraße 10
06556 Artern
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Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet der 
kreisfreien Stadt Erfurt

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte 
für das Gebiet der kreisfreien Stadt Erfurt
Hohenwindenstraße 13 a
99086 Erfurt

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Landkreises Gotha und des Wartburgkreises

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
im Katasterbereich Gotha
Schloßberg 1
99867 Gotha

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Saale-Holzland-Kreises, des Saale-Orla-Kreises und der kreis-
freien Stadt Jena

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
im Katasterbereich Pößneck
Rosa-Luxemburg-Straße 7
07381 Pößneck

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Ilm-Kreises, des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und des 
Landkreises Sonneberg

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
im Katasterbereich Saalfeld
Albrecht-Dürer-Straße 3
07318 Saalfeld

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Landkreises Eichsfeld und des Unstrut-Hainich-Kreises

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
im Katasterbereich Leinefelde-Worbis
Franz-Weinrich-Straße 24
37339 Leinefelde-Worbis

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Landkreises Hildburghausen, des Landkreises Schmalkalden-
Meiningen und der kreisfreien Stadt Suhl

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
im Katasterbereich Schmalkalden
Hoffnung 30
98574 Schmalkalden

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Landkreises Altenburger Land, des Landkreises Greiz und der 
kreisfreien Stadt Gera

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
im Katasterbereich Zeulenroda-Triebes
Heinrich-Heine-Straße 41
07937 Zeulenroda-Triebes

Hallo liebe Gartennachbarn, 
heute würde ich gern das Thema Hecke als Grenzbepflanzung 
in Angriff nehmen. 
Zu DDR-Zeiten war es oft üblich, dass eine Hecke zwei Nach-
bargrundstücke trennte. 
Von beiden Seiten bestand Einvernehmen über den Verlauf und 
die jährliche Pflege. Diese Hecke, vielleicht vor über 40 Jahren 
angepflanzt, ist auch heute noch gemeinsames Eigentum, über 
das nur gemeinsam entschieden werden kann. 
Bei der Bepflanzung der Gartengrenze hat man sich bestimmt 
noch keine Gedanken gemacht, wenn die Bewohner der einen 
Seite die Pflege nicht mehr schaffen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine einvernehmliche Lösung 
zu schaffen:

1. Beide Parteien entfernen gemeinsam die Hecke.
2. Die Partei, die es nicht mehr schafft, lässt den Heckenschnitt 

durch eine Firma vornehmen.
3. Die andere Partei übernimmt den Heckenschnitt für beide, 

darf dafür auf das Grundstück der anderen Partei (eventuell 
gegen Zahlung eines Unkostenbeitrages)

4. Beide Parteien lassen die Hecke professionell schneiden und 
teilen sich die Kosten.

5. Beide Parteien entfernen die Hecke. Die Partei, die eine Hecke 
haben will, pflanzt sich eine neue Hecke mit dem passenden 
Grenzabstand lt. Thüringer Nachbarrecht. Im gemeinsamen 
Gespräch gibt es vielleicht eine Übereinkunft der Beteiligung 
eines Unkostenbetrages zur neuen Hecke des Nachbarn.

6. Es gibt keine Option, die Hecke nur von einer Seite bis zur 
Grundstücksgrenze zu entfernen (beide Seiten sind zu glei-
chen Teilen mitverantwortlich).

Alle dargestellten Argumente sind eine Möglichkeit zu einer 
einvernehmlichen Lösung. Ein Gespräch über die Grenzhecke 
ist auf alle Fälle unumgänglich, um Streit zu vermeiden.

Ich als Schiedsfrau helfe gern. Vielleicht ist eine Schlichtungsver-
handlung eine Option, um alle Fragen im sachlichen Miteinander 
zu klären. 
Hierbei hat jeder Gartenbesitzer die Möglichkeit, seine spezifi-
schen Sichtweisen vor dem anderen Nachbar auszubreiten und 
nach gemeinsamen Lösungswegen zu suchen.

Also dann eine schöne Frühlingszeit im Garten.

Rosemarie Ronneberger
Schiedsfrau der Gemeinde Harth-Pöllnitz April 2024

Öffnungszeiten 
der Gemeindeverwaltung Harth-Pöllnitz
OT Niederpöllnitz, Am Porstendorfer Weg 1, 07570 Harth-Pöllnitz

Telefon: 03 66 07 / 23 68 oder 25 64, Fax: 03 66 07 / 6 05 90
 info@harthpoellnitz.de
 einwohnermeldeamt@harthpoellnitz.de
 kaemmerei@harthpoellnitz.de
 wohnungsverwaltung@harthpoellnitz.de

Besuchen Sie unsere Webseite im Internet unter:
www.harthpoellnitz.de

Gemeindeverwaltung, Kämmerei, Kasse,
Einwohnermeldeamt, Bauamt, Wohnungsverwaltung
Montag 09.00 − 11.30 Uhr • 13.00 − 16.00 Uhr
Dienstag 09.00 − 11.30 Uhr • 13.00 − 18.00 Uhr
Freitag 07.30 − 11.30 Uhr
(Mittwoch und Donnerstag keine Sprechzeiten)
(Außerhalb der Sprechzeiten sind Terminabsprachen unter der 
Telefon-Nr.: 03 66 07 / 23 68 oder 25 64 möglich.)

Sprechstunde:  Kinder- und Jugendsprechstunde 
 beim Bürgermeister: 
 07.05.2024 von 17:00 bis 18:00 Uhr 
 Gerne könnt ihr eure Anregungen und   
 Mitteilungen schriftlich einreichen.
 Ortsteilbürgermeister Niederpöllnitz/Birkigt:
 am 07.05.2024 von 17:00 bis 18:00 Uhr
 in der Gemeindeverwaltung Harth-Pöllnitz
 Am Porstendorfer Weg 1 in Niederpöllnitz

Schiedsstelle:  jeden 1. Dienstag im Monat von 17.00 – 18.00 Uhr 
 in der Gemeindeverwaltung Harth-Pöllnitz
 Am Porstendorfer Weg 1, Niederpöllnitz
Schiedsfrau: Rosemarie Ronneberger
(Außerhalb der Sprechzeiten ist nach telefonischer Vereinbarung 
unter der Tel.-Nr.: 03 66 07 / 6 01 06 eine Beratung möglich.)

VDK Sozialverband: Telefon / Fax: 0 36 61 / 27 46 (Frau Schwabe)

Kontaktbereichsbeamter der Polizeiinspektion Greiz
Sprechstunde in der Gemeindeverwaltung Harth-Pöllnitz
dienstags von 13.00 − 17.00 Uhr bzw. nach Vereinbarung 
Telefon: 036607 / 20331 oder 0152 / 22890515 (mobil)

Alternativ können Sie sich mit Ihrem Anliegen an die
nachfolgenden Dienststellen wenden:
Polizeiinspektion Greiz, Brunnengasse 10, 07973 Greiz 
Telefon: 0 36 61 / 621-0 · Fax: 0 36 61/  621-199
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Trösterbärchen „Tommy“ 
im Rettungseinsatz für Kinder

Wir machen mit!
Tränen, Angst und Panik − wenn Kinder verunglücken, haben es 
die Rettungskräfte häufig nicht leicht, ihnen zu helfen. 
Um trotzdem schnell Hilfe leisten zu können, setzen viele von 
ihnen mittlerweile auf das Trösterbärchen Tommy – so wie jetzt 
auch die für den Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen e.V. 
Gebiet LK Greiz. Wir finden: Das ist eine gute Sache!

Deshalb unterstützen wir das Projekt

Kinder und Eltern stehen bei Unfäl-
len häufig unter Stress und Schock. 
Ein Plüschtier kann den Kleinen 
dann als Seelentröster helfen. So 
entstand die Idee zu dem Tröster-
bärchen. Tommy ist CE geprüft, 
entspricht der EN-Norm für kind-
gerechtes Spielzeug und ist natür-
lich einzeln im Polybeutel verpackt. 
Der Plüschbär tröstet und hilft den 
Kindern, Vertrauen zu den Ret-
tungsdienstmitarbeitern und Ärz-
ten aufzubauen. Tommy begleitet 
sie durch die Behandlungen, und 
an ihm können sie zeigen, wo sie 
Schmerzen haben.

Mithilfe der Unterstützung vieler örtlicher Unternehmen ist das 
Trösterbärchen Tommy ab sofort bei den Rettungskräften im 
Gebiet der für den Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen 
e.V. Gebiet LK Greiz im Einsatz. Ein Engagement, dem wir uns 
sehr gerne anschließen.

Möchten Sie mehr über das Projekt erfahren? 

Hier finden Sie weitere Informationen:
www.verlagsgruppe-kim.de

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten
Freitag 03.05.
Rohna  18:30 Uhr  Wochenschlussandacht

Sonntag 05.05.
Neundorf 09:00 Uhr  Gottesdienst
Frießnitz 10:00 Uhr  Gottesdienst

Donnerstag 09.05. Christi Himmelfahrt
Weida 10:00 Uhr  gemeinsamer Gottesdienst für alle 
  Kirchgemeinden des KGV Weida
  im Lustgarten der Osterburg Weida
Köckritz   18:00 Uhr  Gottesdienst

Sonntag 12.05. 
Weida 10:00 Uhr  Gottesdienst 
  mit Vorstellung der Konfirmanden
Wetzdorf 15:00 Uhr  familienfreundlicher Gottesdienst
Großebersdorf 17:00 Uhr  Abendschluss-Andacht 
  mit Abendmahl
Mittwoch 15.05.
Burkersdorf 18:00 Uhr  Gottesdienst

Freitag 17.05.
Burkersdorf   10:00 Uhr  Gottesdienst 
  im Pflegeheim Burkersdorf

Samstag 18.05.
Frießnitz 14:00 Uhr  Gottesdienst mit Trauung

Pfingstsonntag 19.05.
Forstwolfersdorf 09:00 Uhr  Morgenandacht zu Pfingsten 
  mit Abendmahl
Weida 10:00 Uhr  gemeinsamer Konfirmations-
  Gottesdienst für alle 
  Kirchgemeinden des KGV Weida
Mittwoch 22.05.
Niederpöllnitz 14:30 Uhr  Gemeindenachmittag

Sonntag 26.05.
Weida 14:00 Uhr  Jubelkonfirmation für  
  Konfirmations-Jahrgänge 1964, 
  1974 und 1999 aus allen 
  Kirchgemeinden des KGV Weida
Dienstag 27.05.
Niederpöllnitz 19:00 Uhr  Gemeindeversammlung 
  „Unterwegs in die Zukunft, mit 
  einem Koffer voller Ideen!“ 
  in der Kirche

Begegnungen Treffs Veranstaltungen 
Konfirmandenstunde in Weida 
8. Klasse freitags 15.30 – 17.00 Uhr 14-tägig (außer in den Ferien) 
im Jugendraum 
7. Klasse Vorkonfirmanden (Geburtsjahrgänge 2010/-11.) 
montags 15.30 – 17.00 Uhr 14 tägig (außer in den Ferien) 
im Jugendraum

Kindernachmittag der Klassen 1 – 6 
an jedem Dienstag 15:30 Uhr (außer in den Ferien) 

Frauenkreis Steinsdorf
Treff jeden 1. Mittwoch des Monats 14:00 Uhr 

Frauenkreis Frießnitz
Treff jeden 1. Mittwoch des Monats 14:00 Uhr

Seniorentanz / Erlebnistanz Weida 
jeden 2. und 4. Dienstag des Monats um 16:00 Uhr im Luthersaal 

Spieleabend Weida
Jeden 3. Freitag des Monats 19:00 Uhr im Jugendraum

Kirchenmusik-Proben 

Kirchenchor dienstags 20:00 Uhr, Posaunenchor mittwochs   
18:30 Uhr und freitags 19:00 Uhr, Gospelchor mittwochs 
20:00 Uhr, Flötenkreis freitags 18:00 Uhr, Kirchenchor Sirbis 
montags 19:30 Uhr 

Unsere Website www.ev-kirche-weida.de und „Ev. Gemeinde-
verband Weida“ auf facebook stehen Ihnen zur Verfügung. Wei-
tere aktuelle Informationen finden Sie in unseren Schaukästen.

Vertretungsregelung:
Seelsorge, Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Trauerfeiern 
werden übernommen:
– für die Gemeinden Weida, Steinsdorf, Schömberg, Schüptitz, 

Hohenölsen, Teichwitz und Köckritz 
 durch Herrn Pfarrer Christof Schulze Wünschendorf, 
 Ronneburger Str. 2, 07570 Wünschendorf;
 Tel: 036603 88519 od. 611432, Fax: 036603 611433
 E-Mail: PfarramtStVeit@aol.com

– für die Gemeinden Frießnitz, Burkersdorf, Neundorf, 
 Grochwitz, Sirbis und Seifersdorf 
 durch Pfarrer Stefan Langner – St. Gangloff, Kirchberg 4, 
 07629 St. Gangloff, Tel: 036606 84232
 E-Mail: stefan.langner@ekmd.de

– für die Gemeinden Großebersdorf, Niederpöllnitz, Wetzdorf, 
Uhlersdorf, Forstwolfersdorf und Rohna 

 durch Pfarrer Andreas Schaller
 Tel. 0171/ 362 30 86, E-Mail: andreas.schaller@ekmd.de

– für die Konfirmandenarbeit verantwortlich ist
 Pfarrerin Klaudia Riedel, 
 Pfarramt Lusan, Weidenstraße 8, 07549 Gera, 
 Telefon: 0365/ 32038, E-Mail: klaudia.riedel@ekmd.de

– für die Pfarramtsverwaltung verantwortlich ist
 durch Pfarrerin Stefanie Schwalbe, 
 Kirchberg 1, 07589 Münchenbernsdorf;
 Tel: 036604 2253, Fax: 036604 20170
 E-Mail: stefanie.schwalbe@ekmd.de

Sie wenden sich wie bisher an das Kirchbüro in Weida.

Abb. Trösterbärchen @ Verlags-
gruppe KIM

Evangelisch-Lutherischer Kirchengemeindeverband Weida 
Kontakt für alle Kirchgemeinden des Kirchengemeindeverbandes 
Weida über das Kirchbüro: Kirchplatz 4, 07570 Weida, 
Tel. 036603 62593, Fax 41275, 
Frau Helena Geitel, helena.geitel@ekmd.de
Bürozeiten: Mo, Mi-Fr 08:00-15:30 Uhr (Di geschlossen)
E-Mail: ev-kirche-weida@t-online.de, www.ev-kirche-weida.de
Kantor KMD Patrick Kabjoll, Ludwig-Jahn Str. 12a,  Tel. 036603 71285,
patrick.kabjoll@ekmd.de
Gemeindepädagogin Odette Schmidt, odette.schmidt@ekmd.de
Bankverbindung:  Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Weida 
 IBAN DE55 5206 0410 0008 0162 59

Kirchliche Nachrichten

GEMEINDENACHRICHTEN
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Evangelischer Kindergarten „Sonnenschein“ 
An der Papiermühle 10a, 036603 62611
Leiterin: Nicole Ullrich

DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH
Kontakt- und Beratungsstelle für ambulante Hilfen
Kirchplatz 5, 07570 Weida
Ihre Ansprechpartnerin: Frances Friedrich
Kontakt: 0365 – 22 5 11 und f.friedrich@diako-thueringen.de 
www.diako-thueringen.de 

Golle, Erika Köckritz 05.05.1937 87 Jahre
Unger, Martin Forstwolfersdorf 18.05.1937 87 Jahre
Hellmich, Franz Birkigt 19.05.1943 81 Jahre
Unger, Ute Forstwolferdorf 26.05.1944 80 Jahre

Allen Jubilaren im Monat Mai gratulieren wir recht herzlich und 
wünschen weiterhin Gesundheit und alles Gute.

Mitteilung zur Veröffentlichung von 
Alters- und Ehejubiläen im Amtsblatt

Wenn Sie die Veröffentlichung Ihrer Jubiläen wünschen, so kön-
nen Sie hierfür ein Einwilligungsformular in der Gemeindever-
waltung erhalten. Wenden Sie sich dazu bitte an das Sekretariat 
zu den jeweiligen Öffnungszeiten. Fragen können telefonisch 
unter der 036607/2368 beantwortet werden.

Bevor uns der Osterhase in Niederpöllnitz besuchte, haben die 
Kinder ihre Räume geschmückt, viele tolle Geschenke gebastelt, 
so oft wie möglich den „Stupps“ gesungen und bei jedem Spa-
ziergang Ausschau gehalten, ob irgendwo im Gras oder hinter 
Bäumen ein paar lange Ohren zusehen waren. 
Der Osterhase hatte aber nicht 
nur sich gut versteckt, sondern 
auch seine Geschenke für die 
Kinder. Gemeinsam, wie das 
gute Freunde so machen, ha-
ben wir aber alle noch so gu-
ten Verstecke entdeckt und 
alle Kinder konnten stolz das 
Ostergeschenk mit nach Hau-
se nehmen. 
Später als wir draußen suchten, 
muss er sogar nochmal (durch 
den „Bürgermeister-Eingang“) 
im Kindergarten gewesen sein 
und hat dort Schokoladen Hasen 
versteckt. Danke nochmal dafür, 
lieber (Ortsteilbürgermeister)-
Osterhase. 

Im Kindergarten mit selbstgebastelten Osterhasen-Masken he-
rumzulaufen, Eier im Netz aufzuballen auf der Wiese, fröhlich 
zu tanzen und zu singen, für die Eltern ganz geheim schöne 
Geschenke basteln, all das hat uns die letzten Wochen viel Freu-
de gemacht. Wir alle, ob groß oder klein, waren dabei gern ein 
bisschen wie der „Stupps“. 

Im Mai wird unser Kindergarten 20 Jahre alt, und das muss 
gefeiert werden. Schon lange sind alle Mitarbeiter der Einrich-
tung am Überlegen und Planen. Zunächst benötigen wir etwas 
Geld, um für die Kinder einige Höhepunkte zu organisieren. So 
entstand die Idee, eine Backaktion ins Leben zu rufen. 

Alle Mitarbeiter und unsere 2 Praktikanten, wir sind insgesamt 
13 Personen, erklärten sich sofort bereit, einen Kuchen dafür zu 
Hause zu backen. 10 weitere Kuchen wurden in den 4 Kinder-
gruppen zubereitet. Und so waren es schon mal 23 Kuchen. 17 
weitere Kuchen haben Eltern für uns gebacken, so dass wir auf 
40 selbstgebackene Kuchen kamen. Zwei „Fertigwerden“ waren 
vollgestellt mit leckerster Kuchenvielfalt. Natürlich halfen uns 
auch die Eltern mit beim Kuchenverkauf. 
Früh 5:00 Uhr begannen wir Erzieher mit dem Kuchenschneiden 
und Pakete packen. Jede Platte wurde mit 8 Stück verschiedener 
Sorten Kuchen belegt. Auch einige Betriebe vom Gewerbegebiet, 
das Pflegeheim, die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und 
viele Bürger von Burkersdorf beteiligten sich am Kuchenkauf. 
Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. 
Ein ganz großes Lob gilt unseren Eltern. Sie haben Kuchen geba-
cken und zu uns gebracht, alle haben Kuchenpakete mit verkauft 
und andere Hilfen geleistet. Vielen Dank dafür. Für unseren Erlös 
werden wir den Kindern eine tolle Überraschung zu unserem 
Jubiläumsfest organisieren und vielleicht noch ein Spielgerät 
für den Kleinkindbereich erhalten, welches dem Kindergarten 
Nachhaltigkeit bietet. 
Es war eine sehr gelungene Backaktion, bei der es sich wieder 
einmal gezeigt hat, dass wir alle gemeinsam, Hand in Hand, in 
konstruktiver Zusammenarbeit vieles zum Wohle unserer Kinder 
bewirken können. 
Vom 27. – 31.5. werden wir eine Festwoche durchführen und 
jeden Tag einen Höhepunkt für die Kinder einplanen. 
Am 1. Juni feiern wir mit unseren Kindern, Eltern, Verwandten 
und Freunden das 20-jährige Bestehen unseres Kindergartens. 
Wir werden weiterhin berichten und Sie über unsere Aktivitäten 
diesbezüglich informieren.

Der Osterhase war im Kindergarten „Abenteuerland“

Mit viel Liebe und sehr guten Ideen bereiteten alle Erzieher das 
Osterfest für unsere Kinder vor. Langfristig haben wir uns einen 
Plan dafür geschmiedet. 
Die Schmetterling-Gruppe, unsere Allerkleinste, suchten ihre 
Osterkörbchen auf der großen Wiese, gleich hinter dem Pflege-
heim. Die nächstgrößere Gruppe, die Käfer, hatten schon einen 
weiteren Weg. Sie gingen in den „Kleinen Wald“. Wir nennen 
ihn so, er befindet sich hinter der Firma Somatic und Heubach. 
Unsere Bienen-Gruppe startete gleich nach dem Frühstück in 
den „großen Wald“. Er ist Richtung Aumatalsperre. 
Den weitesten Weg hatten unsere 20 Größten. Sie wanderten mit 
ihren beiden Erziehern an die Teiche Richtung Seifersdorf. Dort 

Geburtstage und Jubiläen
der Gemeinde Harth-Pöllnitz 

im Jahr 2024 Monat Mai

Kindergartennachrichten
Neueste Nachrichten vom 
Kindergarten „Regenbogen“
aus Niederpöllnitz

Neueste Nachrichten vom Kindergarten 
„Abenteuerland“ Burkersdorf
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kann man auch wunderbar im Wald spielen. Zu allen Kindern kam 
dieses Jahr der Osterhase auf dem Moped gefahren. 
Da wir eine gute Zeitplanung hatten, konnte uns der Osterhase 
alle antreffen. 
Und mit dem Moped kommt man ja überall gut hin. 
Der Osterhase war toll. Er hat alle Kinder erfreut und unsere 
Kinder hatten an diesem Tag nur ein Thema: „Der Osterhase 
war mit dem Moped da!“
Vielen Dank, lieber Osterhase, ganz herzlichen Dank lieber Heinz 
Hemmann. Du hast den Kindern das Osterfest sehr versüßt. 

Nun sind wir alle sehr beschäftigt, denn wir bereiten unsere Oma-
Opa-Tage in jeder Gruppe vor. Außerdem arbeiten wir weiterhin 
an unserem Projekt: „Bauen und Konstruieren“. 
Wir bereiten unser Jubiläum vor: „20 Jahre Stein auf Stein“.

I. Fischer

 

NACHRICHTEN 
AUS BURKERSDORF/NONNENDORF

Liebe Bürger von Burkersdorf und Nonnendorf,

ich möchte mich auf diesem Wege als Ihr Ortsteil-
bürgermeister von Ihnen verabschieden. Fünf Jah-
re sind eine relativ lange Zeit. Die interessanten 
und vielfältigen Aufgaben haben mir aber Freude 
gemacht und die Zeit ist schnell vergangen.

Ich hoffe, in meiner Amtszeit auch einige Dinge bewegt zu ha-
ben. Da in diese Zeit leider die Corona-Pandemie fiel, wurde das 
öffentliche Leben in unseren Dörfern für fast zwei Jahre quasi auf 
null gefahren und viele Vorhaben sind einfach nur ausgefallen.

Unsere Dorfgemeinschaft zu begeistern, gemeinsam an einem 
Strang zu ziehen, ist mir vielleicht auch deshalb nicht gelungen.

Auch aus gesundheitlichen Gründen möchte ich nun den Weg 
frei machen, um unseren jungen Mitbürgern mit ihren neuen 
Ideen die Möglichkeit zu geben, sich zu verwirklichen und das 
Gemeinschaftsleben weiter zu entwickeln.

Bei unserem Ortschaftsrat möchte ich mich für die geleistete 
Arbeit und die oft nicht leicht zu findenden Entscheidungen 
bedanken.

Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit und vor allem ein weiterhin 
friedliches Leben in unseren Dörfern. 
Dem neuen Ortsteilbürgermeister und den neuen Ortsteil- und 
Gemeinderäten wünsche ich ein gutes Gelingen für die kom-
menden 5 Jahre.

Selbstverständlich stehe ich für eine ordnungsgemäße Übergabe, 
eine Einarbeitungszeit und für Fragen unserer neuen Mannschaft 
gern zur Verfügung.

Noch eine Bitte, gehen Sie zur Wahl und nehmen Sie Ihr Recht 
zur Mitbestimmung wahr. 

Ihr Ortsteilbürgermeister Burkersdorf/Nonnendorf
Klaus Liedloff

 

NACHRICHTEN 
AUS KÖCKRITZ/KÖFELN

Frühlingsputz
Für Samstag, 06.04., wurde zum gemeinschaftlichen Frühlings-
putz in Köfeln und Köckritz aufgerufen. 
Bei strahlendem Sonnenschein haben sich einige Fleißige um die 
Reinigung des Feuerwehrhauses innen und außen gekümmert. 
Das warme Wetter spielte mit und so konnten die Stühle des 
MZR draußen gereinigt werden und in der Sonne gut trocknen.

Besonders schön war es, dass drei Jungs, die jeden Tag ab der 
Bushaltestelle zur Schule fahren, aus eigenem Engagement mit 
ihrer Oma Monika dort geputzt haben, so dass die Bushaltestelle 
wieder blitzt. 

Auch am Sprudelstein in Köfeln wurde der Winterdreck beseitigt 
und nun plätschert er wieder vor sich hin. 

Danke an euch alle, die vor ihrem Grundstück, am Dorfplatz, am 
Teich und alten FW-Haus in Köckritz gekehrt und aufgeräumt 
haben.

Eine Unterstützung erhielten wir durch den Einsatz der Kehrma-
schine der Agrargenossenschaft Köckritz und vom Bauhof fürs 
Abholen der Abfälle. 
Dankeschön!

Es war ein Vormittag voller Fleiß und Engagement.
Das Dorf hat gefunkelt und darüber darf sich jeder Einwohner 
freuen.

Herzlichst!  
Franziska Köhler

Nachrichten aus den Ortsteilen



Ausgabe 326 · Seite 14

NACHRICHTEN 
AUS FRIESSNITZ/GROCHWITZ

„Wo Rosen blühen lächelt die Welt“
Unser Rosenbeet auf dem Anger in Frießnitz wurde im letzten 
Jahr bei einem Arbeitseinsatz in die richtige Form gebracht. Da-
bei wurden alle Beeteinfassungen neu verlegt und Rosenstöcke 
ersetzt. Dafür bedanke ich mich noch einmal bei allen fleißigen 
Helfern, die mitgeholfen haben.
Nun war es wieder an der Zeit, die Rosen vom Gras zu befreien 
und zu verschneiden.
Dank unserer Landfrauen, die Zeit hatten, kamen am Montag, 
dem 15.04.24, mit guter Laune Rosenscheren, Hacken und Grab-
schaufeln zum Einsatz. Es musste tüchtig gegraben und ver-
schnitten werden, damit die Rosenstöcke wieder zum Vorschein 
kamen. Vielen, vielen Dank an euch Frauen. Die Blütenpracht im 
Sommer wird es uns danken. 

Ich bin froh, dass sich unsere Rosen wieder neu entfalten können 
und auch weiter von euch gepflegt werden. Das ist nicht selbst-
verständlich. Deshalb noch einmal ein großes DANKESCHÖN an 
alle, die zur Verschönerung unseres Ortes mitgeholfen haben.

Euer Heinz

NIEDERPÖLLNITZER NACHRICHTEN

Neues vom Heimatverein
Familie Schmidt-Brücken hatte am 14. April 
2024 zum „Tag der offenen Baustelle“ geru-
fen und viele Interessierte waren gekommen. 
Selbst Petrus hatte sein schönstes Frühlings-
wetter geschickt. Die Bauherren waren sicht-
lich beeindruckt vom Zulauf aus dem Ort und 
der umliegenden Dörfer um ein letztes Mal vor dem Beginn der 
Sanierungsarbeiten die Räumlichkeiten des „alten Hortes“ be-
treten zu können. 
Ehemalige Lehrer, Hortpersonal, Erzieher und eine Vielzahl an 
ehemaligen Schülern und Kindergartenkindern schwelgten zum 
einen in schönen Erinnerungen, waren aber auch von den Um-
bauvorhaben sehr angetan. Oftmals konnte man hören, dass 
es sehr schön ist, das alte Gebäude im Ortskern wieder mit 
Leben zu füllen. Gleichwohl war allen der über 250 Besuchern 
klar, dass hier eine Menge Arbeit bevorsteht. Die ausgestellten 
Baupläne untermauerten das umfangreiche Vorhaben, aber jeder 
der Anwesenden konnte sich die Zukunft des Gebäudes sehr gut 
vorstellen und mancher wollte direkt dableiben, um sich eine der 
sechs Mietwohnungen zu sichern. 
Für das Gelingen der Veranstaltung sorgten unter anderem die 
Mitglieder des Heimatvereins Niederpöllnitz e.V., die sich um die 
Verköstigung der Besucher kümmerten und eine dreistellige Zahl 
an Thüringer Rostern sowie selbst gebackenen Kuchen, Kaffee 
und Kaltgetränke bereitstellten. 
Große Beliebtheit verzeichnete die Chance, einmal die noch in-
takte Pausenklingel zu betätigen, welches sich mit einer kleinen 
Spende in die Vereinskasse realisieren ließ. Mancher Schuljahr-
gang hatte den Nachmittag schon fast für ein kleines spontanes 
Klassentreffen genutzt. 

Rundum war es eine gelungene Veranstaltung und zeigte den 
Bauherren die Begeisterung, dass in unserem Heimatort etwas 
vorangeht.

Auch die Heimatstube hatte am 19. April 2024 wieder zu einer 
Veranstaltung geladen und war mit über dreißig Interessierten 
bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Die Mitglieder hatten diesmal die 21. Thüringer Olitätenmajestät 
Cornelia Seidel aus Greiz zu einem Vortrag über die Nutzung von 
Wildkräutern wie zu Omas Zeiten gewinnen können. 

Aus dem Vereinsleben

Niederpöllnitzer Maibaumsetzen 
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Neben Fragen aus der Runde, die teilweise mit Informationen 
aus durch Frau Seidel geschriebene Bücher umfangreich be-
antwortet wurden, konnte der Nachmittag immer wieder mit 
Fersen, Reimen und Liedern zu der einen oder anderen Pflanze 
interessant gestaltet werden. 
Es war verblüffend, welche im Garten und auf Wiesen vorkom-
mende Wildkräuter für die Genesung, aber auch Vorbeugung 
von Krankheiten mache Tablette ersetzen kann. 
Am Ende einer sehr kurzweiligen Veranstaltung hatten die An-
wesenden die Chance durch Frau Kulhanek und ihre fleißigen 
Helfer vorbereitete Häppchen mit selbst produzierter Wildkräu-
terbutter und pflanzliche süße wie herzhafte Aufstriche, ebenso 
zu probieren, wie auch die durch den in Tracht gekleideten Gast 
mitgebrachte Löwenzahntorte zu verkosten.

Die nächsten Events stehen für den Heimatverein und seine 
Mitglieder bereits im Mai an. Hier werden die beliebten Röh-
rendetscher traditionell wieder zum Maibausetzen am 4. Mai 
verkauft und in der Sommerpause bietet die Heimatstube auch 
dieses Jahr wieder Yoga in der Parkanlage an.

Mike Antoniok Heimatverein

Männerchor Niederpöllnitz 
Frühlingserwachen in Niederpöllnitz
Der Frühling ist gekom-
men. Es werden nicht 
nur Lieder gesungen 
vom Erwachen der Na-
tur, es wird geputzt und 
verschönert. So wurde 
eine vom Männerchor 
gekaufte neue Sitzge-
legenheit, eine Wald-
schänke, im Park am 
Turm, gemeinsam mit 
dem Heimatverein, auf-
gebaut.

Aufbau der Waldschänke 
(Foto: Männerchor) 

Die offizielle Übergabe an 
den Ortsbürgermeister er-
folgte am 13.04. durch Ver-
treter des Männerchors.

Wir bedanken uns beim Gemeindebauhof, der Princess Ranch 
und dem Dachdecker Gunter Müller für die Unterstützung.

Übergabe an den Ortsteilbürgermeister Herrn Vogel (Foto: Männerchor)

Der Männerchor

Männerchor Niederpöllnitz gegr. 1878
Nach den Feierlichkeiten zum 145-jährigen Gründungsfest im 
Jahre 2023 begann bereits am 12.01.2024 der Sängeralltag mit 
der wöchentlichen Chorprobe. Nach einer Vorstandssitzung am 
18.01.2024 fand am 22.02.2024 die Jahreshauptversammlung 
statt, nach der laut Statut alle zwei Jahre der alte Vorstand zu 

entlasten ist und neu gewählt werden muss. Das Ergebnis der 
Abstimmung ergab folgende Zusammensetzung:

Erster Vorsitzender: Bernd Cornely
Stellvertreter:  Dieter Müller
Kassenwart:  Erhard Müller
Schriftführer:  Joachim Achtner

Der Versammlungsleiter gratulierte dem neuen Vorstand und 
wünschte ihm gutes Gelingen bei seiner Tätigkeit. 

Schon am 25.03.2024 wurden in einer ersten Vorstandssitzung 
die weiteren Vorhaben besprochen. 
Am 13.04.2024 übergab der Männerchor eine Wanderhütte an 
die Gemeinde als Spende anlässlich des 145-jährigen Bestehens 
des Chores. Das anschießende gesellige Beisammensein mit 
den befreundeten ortsansässigen Vereinen rundete den Tag ab. 
Schon am 20.04.2024 folgte der erste öffentliche Auftritt des 
Männerchores zum 135-jährigen Gründungsfest des Männer-
chores Kleinbernsdorf. 
Auch zum Maibaumsetzen am 04.05.2024 wird sich der Chor 
musikalisch in Szene setzen. 
Das Turmfest am 08. und 09.06.2024 wirft seinen Schatten vo-
raus und es ist vorgesehen, dass am Sonntag, dem 09.06.2024 
ein Sängertreffen mit befreundeten Chören ausgerichtet wird. 
Die Kleinbernsdorfer und die Dörtendorfer Sänger haben bereits 
zugesagt. 
Aus Hohenleuben erreichte uns schon jetzt eine Einladung zum 
traditionellen Singen in der Ruine Reichenfels am 18.08.2024.
Zwischendurch gibt es sicherlich ein paar Geburtstagsständ-
chen, sodass der graue Probenalltag auch wieder seine freund-
lichen Höhepunkte hat. 

Es bleibt zu wünschen übrig, dass trotz unseres hohen Durch-
schnittsalters die Freude am Gesang erhalten bleibt und unsere 
Kondition kräftig genug ist, das Sängerjahr 2024 zu meistern.

Lied hoch.

Anton Daburger
Chorleiter

Vielen Dank 
 
Ein Verein allein kann agieren, aber ein Verein 
mit vielen engagierten Mitgliedern kann viel be-
wirken. Nur mit tatkräftiger Unterstützung durch 
Vereinsmitglieder und Helfer bei der Organisa-
tion, Durchführung und Nachbereitung können Traditionsver-
anstaltungen in Niederpöllnitz wie das Tannebaumverbrennen 
oder das Turmfest erfolgreich sein. 
Zur Jahreshauptversammlung des Feuerwehrverein Niederpöll-
nitz e.V. konnten mit Andreas Götz, Marcel Freuck, Matthias 
Müller, Tim Zetzmann, Norman Steffen und Maik Kloucek sechs 
verdiente Mitglieder ausgezeichnet werden, die unseren Verein 
bereits seit über 20 Jahren die Treue halten. 
Wir danken euch für die vielen Stunden, die ihr ehrenamtlich 
leistet. 

Maik Kloucek, Andreas Götz, Matthias Müller, Tim Zetzmann, Marcel 
Freuck, Norman Steffen (v. links nach rechts) Foto: Melanie Freuck

Um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, freuen wir uns gern 
über neue Mitglieder. Sprecht uns einfach an!
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Untertage im Merkers Erlebnis Bergwerk – 
Vereinsausflug in die Tiefen Thüringens

Am 13.04.2024 war es endlich soweit. Unser Feuerwehrverein 
Niederpöllnitz startete seinen Ausflug mit 39-köpfiger Mann-
schaft „fast pünktlich“ in Richtung Eisenach ins Erlebnis Berg-
werk Merkers. 
In einer Sonderführung 
fuhren wir, ausgerüstet 
mit Helm oder Kittel, im 
Förderkorb 500 Meter 
tief ins Bergwerk ein. 
Ab da ging es auf der 
Pritsche zweier Besu-
cherfahrzeuge rasant bis 
auf eine Tiefe von 800 m 
unter die Erde. 
Lasershow im Großbun-
ker, Kristallgrotte mit 
Musik-Licht-Installation,
der historische Goldraum 
aus Nazizeiten, und vie-
les mehr, ließen Augen 
groß werden und aus 
dem Staunen nicht raus-
kommen. 

Als Highlight durfte un-
sere Vereinsvorsitzende 
Franziska Schuseil an ei-
ner Zündmaschine eine 
simulierte Sprengung 
auslösen. 

Der Rückweg bei steifer 
Brise und teils im Dun-
keln gestaltete sich ge-
nauso spektakulär, wie 
die Einfahrt. 

Auf der Heimfahrt kehr-
ten wir in eine nahe ge-
legene Gastwirtschaft 
ein, um unseren Hunger 
nach der dreistündigen 
Führung zu stillen. 

Und um auch die Letzten noch glücklich zu machen, hielt unser 
Busfahrer auf eine Runde Eis bei McDonalds an, bevor wir wohl-
behalten wieder am Feuerwehrhaus Niederpöllnitz eintrafen.

Foto: Melanie Freuck

Foto: Melanie Freuck

Foto: Christian Hermenau 

Wir Mitglieder danken unserem Vorstand, dass er uns diesen tollen Ausflug ermöglicht hat, allen voran Marcel Freuck für die Or-
ganisation vom Bergwerk, über das Busunternehmen bis hin zur Gaststätte. Viele unserer Mitglieder schwärmen noch heute von 
diesem ereignisreichen Tag. Dem Busunternehmen von Mario Pelz danken wir für die angenehme Fahrt und seine Geduld mit uns. 

Auf ein nächstes Mal! Die Mitglieder des Feuerwehrvereins Niederpöllnitz e.V.

Rückblick der S-Klasse Großebersdorf, 
der fleißigen Strickfrauen, 

auf das Jahr 2023/24
Jedes Jahr von Anfang Oktober bis Ende April des Folgejahres 
sind wir 15 Rentnerfrauen zum Stricken, Häkeln und anderen kre-
ativen Beschäftigungen in unserem Vereinshaus (auch KONSUM 
genannt) von 14 bis 17 Uhr zusammen. Pünktliches Erscheinen ist 
eine Selbstverständlichkeit. Geburtstage von Teilnehmern sind 
immer Höhepunkte, da gibt es Leckeres für Zunge und Gaumen. 
In der Zeit von Mai bis September sind Gartenarbeit und andere 
wichtige Beschäftigungen aktuell. Zusammenkünfte in dieser 
Zeit werden selbstverständlich auch gepflegt. 

Nun aber zu unseren Aktivitäten. Im März 2023 nahm ein Teil 
unserer Frauen am Besuch des Brehmhauses in Renthendorf 
teil. Organisiert vom Heimatverein waren wir gut vertreten. Im 
Juni trafen wir uns auf dem Reiterhof Schumann in Oberpöllnitz 
zu einer Kutschfahrt. Das Wetter spielte nicht ganz mit, aber 
davon ließen wir uns die Laune nicht verderben. Wir hatten viel 
Spaß. Anschließend wurde in der Gaststätte Schumann lecker 
geschlemmert. Bedanken möchten wir uns bei der Gemeindever-
waltung, die uns den Gemeinde/Feuerwehrbus zur Verfügung 
gestellt hat. Im August waren wir bei Familie Zimmermann im 
Hof zu einem Sommerfest. Bei Kaffee und Kuchen, schöngeisti-
gen Getränken und natürlich auch Rostern, war das ein schöner, 
langer und gelungener Nachmittag. Danke an Zimmermanns. 
Und schon war die Stricksaison wieder herangerückt. 

Alle waren gesund und munter und es konnte wieder losgehen. 
Ende November wurde ein leckeres Adventsessen in Frießnitz 
in der Gaststätte „Zur guten Quelle“ zu einem gelungenem Bei-
sammensein. 
Im Dezember stand dann eine Weihnachtsfeier unserer Strick-
frauen im „KONSUM“ auf dem Programm. Wir hatten viel Spaß 
beim Wichteln, Würfeln und kleinen Überraschungen. 
Zum Weihnachtsbaumstellen im Lässigpark, organisiert vom 
Heimatverein, hatten wir einen Weihnachtsmann mit kleinen 
Geschenken für unsere Kinder im Dorf bestellt. Leider waren 
wenige Kinder vom Ort anwesend. Am Rosenmontag 2024 stand 
natürlich, wie jedes Jahr, der Faschingsnachmittag auf dem Pro-
gramm. Alle hatten sich mit Hüten geschmückt und bei Kaffee, 
Pfannkuchen und Eierlikör war es ein sehr lustiger Nachmittag. 
Wir „Mädels“ sind aber auch noch, soweit gesundheitlich mög-
lich, beim Binden des Osterbrunnens und der Maibaumgirlande 
aktiv. Wir wollen hoffen, dass uns allen die Gesundheit und 
Lebensfreude weiterhin erhalten bleiben. 
Für Interessierte der Handarbeit sind wir immer offen, bei uns 
ist jeder willkommen, die Gemeinsamkeit ist uns sehr wichtig. 
Unsere Seele liebt das Stricken. Die gleichmäßigen Bewegungen 
bauen Stress ab, aber Stricken kann noch mehr, es senkt den 
Blutdruck, es schützt unser Herz-Kreislauf-System und verbes-
sert das Erinnerungsvermögen. 
Also ran an die Stricknadeln. Wir freuen uns auf die Strickzeit 
ab Oktober 2024.
Mal sehen, was es in der „Strickpause“ für Überraschungen gibt. 
Es grüßt die S-Klasse aus Großebersdorf 
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Einladung
Wahlveranstaltung 23.05.2024
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

am 23.05.2024 um 19.00 Uhr findet im Kultur-
haus Niederpöllnitz unsere Gesamtmitglieder-
versammlung mit Wahl des Vorstandes statt.

Einlass und Imbiss ab 18.15 Uhr.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung/ Vorstellen des Präsidiums
2. Vorstellen und Beschluss der Tagesordnung 
3. Wahl der Wahlkommission
4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Diskussion
8. Ehrungen KFA und Verein
9. Entlastung des Vorstandes
10. Neuwahlen des Vorstandes
11. Konstituierende Sitzung neuer Vorstand
12. Vorstellen des neuen Vorstandes / Schlusswort

gez. Steffen Rüdiger
        Vorstandsvorsitzender

Nachwuchsfußball in Niederpöllnitz
„Fußballzeit ist die beste Zeit. Auf unseren Plätzen wird gelacht, 
gezaubert und jetzt noch öfter gejubelt. Zwei gegen zwei oder 
drei gegen drei ist jetzt unser neues Einmaleins. Fußballzeit ist 
die beste Zeit…. Erlebe deinen neuen Kinderfußball in deinem 
Verein…“ 
Mit diesem Slogan wirbt der DFB z.B. in der Halbzeitpause von 
DFB-Pokalspielen in ARD und ZDF.

Und auch die G-Jugend unseres SV Blau Weiß Niederpöllnitz 
1990 e.V. beteiligt sich seit März 2024 an Wettbewerben dieser 
Spielform. Im Vordergrund des Ganzen steht der Spaß der Kinder 
an Bewegung an der frischen Luft, gepaart mit Teamgeist und 
Zusammenhalt. 

	

08.06.20
24	

	

08.06.20
24	

++++ Kulturhaus Niederpöllnitz ++++
Einlass: 20:00 Uhr / Beginn: 21:00 Uhr 

VVK: 10 € / AK: 13 €

Kartenvorverkauf inkl. Tischreservierungen bei 
Frau Freuck vom Feuerwehrverein Niederpöllnitz e.V., 
Am Porstendorfer Weg 1 in der Gemeindeverwaltung 

Niederpöllnitz. 
Weitere Informationen unter 036607 / 2368.
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Genau das erlebten die Kids nun bereits zweimal bei Turnieren, 
die in dieser Spielform als „Festivals“ bezeichnet werden. Erst-
mals nahm man am Auftakt-Festival beim 1. FC Greiz auf dem 
Kunstrasenplatz der Sportanlage Tempelwald teil und konnte 
neben vielen positiven Eindrücken auch einige Erfahrung im 
Wettbewerb mit gleichaltrigen sammeln. 
Beim Festival des JFC Gera am 13. April 2024 zeigten unsere Ver-
einsjüngsten dass sie diese Spielform schnell verinnerlicht haben. 
Wieder standen insgesamt 16 Mannschaften u.a. aus Meuselwitz, 
Schmölln, Greiz, Wismut Gera, dem JFC Gera und Zeulenroda auf 
dem Platz. Neben dem Wichtigsten dieser Veranstaltung, dem 
Spaß, konnte das Team, angeführt von Mannschaftskapitän Alex 
Vogel und Elia Grahl, Fritz Huber, Mark Kurinchuk auch mit Erfolg 
glänzen. So beeindruckten die Kinder vor ca. 100 Zuschauern mit 
ihrer schnellen Auffassungsgabe und Anpassungsfähigkeit an 
die unterschiedlichen Gegner. Am Ende von insgesamt 10 Spielen 
konnten die Blau-Weißen mit 6 Siegen und 4 Unentschieden ohne 
Niederlage und einem Torverhältnis von 24:5, prämiert wie alle 
Anwesenden mit einer Medaille, begeistert nach Hause fahren. 
Die nächsten Veranstaltungen beim FSV Meuselwitz und SV 1879 
Ehrenhain stehen auf dem Plan, bevor wir in Niederpöllnitz mit 
einem eigenen Festival am 16. Juni 2024 vor hoffentlich vielen 
Zuschauern die Saison 2023/24 abschließen werden. 
Fußballbegeisterte Mädchen und Jungen ab dem Geburtsjahr 
2019 können sich jederzeit zum Training der G-Jugend freitags 
16:30 Uhr auf dem Sportplatz in Niederpöllnitz einfinden und 
mitmachen.

Mike Antoniok – Nachwuchstrainer

Die Volkssolidarität gratuliert 
und informiert!

  
Wir gratulieren unseren Mitgliedern, die im Mai ihren Geburtstag 
feiern, ganz herzlich und wünschen für das neue Lebensjahr alles 
Gute und beste Gesundheit.

Unsere Veranstaltungen im Mai 2024
15.05.24 Spielenachmittag
 Bitte bringen Sie Ihre Spiele mit!
 Beginn: 14.00 Uhr 
 Ort: Kultur-und Vereinshaus Niederpöllnitz
 Alle Interessenten sind herzlich eingeladen! 

22.05.24 Wir laden ein zu einer interessanten Gesprächsrunde
 mit der Ernährungsberaterin, 
 Dipl. troph. Sandra Gottschalk zum Thema 
 „Gesunde und altersgerechte Ernährung für ein be-

schwerdefreies und langes Leben"  
 Beginn: 15.00 Uhr
 Ort: Kultur-und Vereinshaus Niederpöllnitz
 Alle Interessenten sind ganz herzlich eingeladen!

 
 

Wettbewerb „machen!“: 
Ostbeauftragter und DSEE prämieren 

Engagement in Ostdeutschland – 
Engagierte können sich ab jetzt bewerben 

Berlin/Neustrelitz, 08.04.2024. Bis zum 15. Mai 2024 können 
Engagierte und Ehrenamtliche aus den ostdeutschen Bundes-
ländern ihre Ideen für ein gutes Miteinander beim Wettbewerb 
„machen!2024“ einreichen. 

Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, 
Staatsminister Carsten Schneider, und die Deutsche Stiftung 
für Engagement und Ehrenamt (DSEE) wollen mit dem Wettbe-
werb das vielfältige Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
in Ostdeutschland würdigen und sichtbarer machen. Eine Jury 
zeichnet die Projektideen in drei Kategorien aus: 

• „Engagement für mehr Lebensqualität und ein gutes 
 Miteinander“ 

• „Engagement für und von jungen Menschen“ 

• „Engagement für die Erinnerung an die Errungenschaften der 
Friedlichen Revolution“ 

Bewerben können sich gemeinnützige Organisationen aus Städ-
ten und Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnern. Die besten 
200 Einreichungen werden mit einem Preisgeld zwischen 2.500 
und 10.000 Euro ausgezeichnet. Das Preisgeld soll die Umsetzung 
der Projektideen ermöglichen. Die Preisverleihung findet am 27. 
August 2024 im Stadion An der Alten Försterei in Berlin statt. 

Staatsminister Carsten Schneider, Beauftragter der Bundesregie-
rung für Ostdeutschland: „Wir reden immer von einer Spaltung 
der Gesellschaft: aber so viele Menschen setzen sich für gesell-
schaftliches Miteinander und ihre Gemeinschaft vor Ort ein. Das 
festigt den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Deshalb ist 
es mir so wichtig, mit dem Wettbewerb ‘machen!’ gerade im 
ländlichen Raum Projekte und Engagement sichtbarer zu ma-
chen und Engagierte zu bestärken. Ostdeutschland steckt voller 
Tatendrang und Ideenreichtum, darauf können wir stolz sein.“ 

Katarina Peranic, Vorständin der Deutschen Stiftung für Engage-
ment und Ehrenamt: „Im 35. Jahr nach der Friedlichen Revolution 
ist es wichtig, die Scheinwerfer auf die Errungenschaften der 
Menschen, Organisationen und Strukturen in den ostdeutschen 
Bundesländern zu richten und ihr vielfältiges Engagement für 
ein gutes, lebendiges Miteinander vor Ort zu würdigen. Mit dem 
Wettbewerb ‘machen!’ geben wir guten Ideen Rückenwind. Wir 
freuen uns auf viele Bewerbungen, die die Kraft und die Vielfalt 
des Engagements in Ostdeutschland zeigen.“ Alle Informatio-
nen zum Wettbewerb sowie die Gelegenheit zur Bewerbung 
finden Sie auf der Webseite des Wettbewerbs: www.machen-
wettbewerb.de.

HINTERGRUND 
Engagement-Wettbewerb „machen!“ 

Der Wettbewerb „machen!“ würdigt das vielfältige Engagement 
in ländlichen Regionen Ostdeutschlands und unterstützt gemein-
schaftsstiftende Projekte für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt, die in Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern umgesetzt werden. Bewerben können sich unter 
anderem Vereine, Netzwerke, Bürgerstiftungen und Bürgerge-
nossenschaften mit Sitz in den ostdeutschen Flächenländern. 
Der Wettbewerb des Beauftragten der Bundesregierung für 
Ostdeutschland wird 2024 zum fünften Mal umgesetzt. In den 
Vorjahren wurden bereits 467 Projekte gewürdigt. Seit 2023 
wird „machen!“ in Kooperation mit der Deutschen Stiftung für 
Engagement und Ehrenamt umgesetzt. Die Deutsche Stiftung 
für Engagement und Ehrenamt hat im Juli 2020 ihre Arbeit 
in Neustrelitz aufgenommen. Mit der Stiftung gibt es erstmals 
eine bundesweite Anlaufstelle zur Förderung ehrenamtlichen 
Engagements. Sie berät, qualifiziert, fördert und vernetzt Enga-
gierte und Ehrenamtliche und unterstützt diese insbesondere in 
ländlichen und strukturschwachen Räumen.

Zwei starke lokale Partner kooperieren: 
Kreissportbund Greiz e.V. 

und DRK Kreisverband Landkreis Greiz e.V. 
schließen Kooperationsvertrag

 

Bild v.l.n.r.: Dr. Ulli Schäfer (Präsident DRK KV LK Greiz e.V.), Frau Nadine 
Hutter (Vorstandsvorsitzende DRK KV LK Greiz e.V.), Herr Jan Koschinsky 
(Vorsitzender Kreissportbund Greiz e.V.), Frau Astrid May (Vereinsbera-
terin Kreissportbund Greiz e.V.).
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TIERSCHUTZVEREIN
 WEIDA E.V.

Wenn zwei gemeinnützige Vereine flächendeckend im Landkreis 
Greiz engagiert sind, dann liegt es auf der Hand, dass diese enger 
miteinander kooperieren. 
Um die Zusammenarbeit und Anerkennung der beiden Vereine 
zu vertiefen und zu festigen wurde kürzlich eine gemeinsame 
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. 
Die gegenseitige Unterstützung der Ehrenamtlichen, insbeson-
dere bei der gemeinsamen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
sind der Schwerpunkt. 
Auch die hauptamtlichen Beschäftigten, insbesondere die Ju-
gendsozialarbeiter, werden gemeinsame Angebote innerhalb 
des Landkreises Greiz ermöglichen.

Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Landkreis Greiz e.V. ist 
die größte Wohlfahrtsorganisation im Landkreis Greiz und über-
nimmt im Kreisgebiet eine Vielzahl gemeinnütziger Aufgaben. 
Mit etwa 250 hauptamtlich Beschäftigten ist der DRK Kreisver-
band breit aufgestellt bei Erste-Hilfe-Kursen; einer Vielzahl von 
Angeboten in der häuslichen Krankenpflege, einer Demenzein-
richtung, der außerklinischen Intensivpflege, Heimbeatmung, 
Hauswirtschaftliche Versorgung; Rettungswachen; Fahrdienst 
und Krankentransport; drei Kindertagesstätten; Jugend(sozial)
arbeit und vielen weiteren Beratungs- und Betreuungsmöglich-
keiten. Viele dieser Aufgaben können wir nur mit Hilfe zahl-
reicher Ehrenamtlicher gewährleisten: Das DRK im Landkreis 
Greiz bietet die ehrenamtliche Mitarbeit mit rund 600 aktiven 
Ehrenamtlichen und etwa 2.400 Fördermitgliedern in acht Orts-
verbänden, den Rot-Kreuz-Gemeinschaften Wasserwacht, Ju-
gendrotkreuz, Wohlfahrts- und Sozialarbeit, Bereitschaften und 
Katastrophenschutz an. www.drk-zeulenroda.de
Der Kreissportbund Greiz e.V. ist die Heimat für 16.600 Sport-
lerinnen und Sportler, davon 6.500 Kinder und Jugendliche im 
gesamten Landkreis Greiz. Überall bietet der Sport mit ehren-
amtlichen Übungsleitern allen Menschen eine Heimat. http://
kreissportbund-greiz.de/

Krankenhaus Greiz-Ronneburg:
Unterzeichnung Kooperationsvereinbarung

Nach der Praxistour der Medizinischen Fakultät des Universitäts-
klinikums Jena, die am 27.03.2024 im Landkreis Greiz stattfand, 
bei der sich Medizinstudenten über die Möglichkeiten der am-
bulanten ärztlichen Versorgung im Gesundheitszentrum Greiz 
sowie den Möglichkeiten im Krankenhaus Greiz informieren 
konnten, wurde aktuell auch eine Kooperationsvereinbarung 
zwischen dem Universitätsklinikum Jena und dem Kreiskran-
kenhaus Greiz-Ronneburg GmbH geschlossen. 

v.l.n.r. Dr. Ulli Schäfer, Ralf Delker, Dr. med. Peter Gottschalk
Quelle: KKH Greiz-Ronneburg GmbH 

Zukünftig wird jährlich eine Praxistour geplant, um die Studieren-
den über den ambulanten Bereich und die Möglichkeiten einer 
Niederlassung im Landkreis Greiz zu informieren. 

Herr Dr. Ulli Schäfer, der federführend das Projekt begleitete, 
freute sich besonders über den Kooperationsvertrag, der von 
unserem Geschäftsführer Herrn Ralf Delker und dem Ärztlichen 
Direktor Herrn Dr. med. Peter Gottschalk unterzeichnet wurde. 

Liebe Tierfreunde, 

Pflegestellen für die zwei Kätzchen gesucht
Wir als Tierschutzverein Weida suchen tierliebe Menschen, die 
sich vorstellen können, bis zur Vermittlung einen Pflegeplatz für 
Kätzchen bereitzustellen. 

Nachfolgend zwei Kätzchen, 
die sich über Kuschel- und 
Schmuseeinheiten sehr freuen 
würden.

Das Kätzchen ist im Januar 2024 
geboren. Sie ist sehr lieb und 
verspielt. Leider hat sich das 
verletzte Auge nicht erholt und 
bleibt blind.

Auch dieses Kätzchen ist im 
Januar 2024 geboren. Sie ist 
sehr lieb, sehr anhänglich und 
verspielt. Sie hat eine schiefe 
Kopfstellung, die sie aber nicht 
am spielen und toben hindert. 
Ihre Spielgefährtin (scheu) ist 
im selben Alter, an ihr orientiert 
sie sich etwas.

Wer uns helfen kann, meldet sich bitte mit dem Hinweis „Pfle-
gestelle“. 

Nach wie vor sind wir für Futter- , Sach- und Geldspenden dank-
bar, um unsere vorhandenen Pflegestellen versorgen zu können.

Wer uns tatkräftig unterstützen möchte/kann oder Hilfe braucht, 
der schreibe uns bitte eine E-Mail: tierheim-weida@web.de, 
eine PN: www.facebook.com/Tierheim.Weida oder ruft an: Tel. 
036603 238805 (bitte auch den Anrufbeantworter nutzen). 

Wer uns finanziell unterstützen möchte:
Unsere Kontonummer: Tierschutzverein Weida e.V.
  Volksbank Weida
  IBAN DE15 8309 4454 0367 5132 09 

Herzlichen Dank für eure Unterstützung 

Euer Tierschutz Weida-Team

Sommerferienlager 2024 im Vogtland
SLH „Schönsicht“ Netzschkau
21. – 27.7.2024  Bad Brambacher Volleyballcamp 
 12 − 17 Jahre  299,- €

SLH „Am Schäferstein“ Limbach/V.
30.6. – 6.7.2024  Auf den Spuren vom König der Löwen 
  7 − 12 Jahre  299,- €
7.7. – 13.7.2024 Vier Jahreszeiten in 7 Tagen erleben 
 10 − 14 Jahre  299,- €
14.7. – 20.7.2024  Harry Potter − Sommercamp 
 10 − 15 Jahre  299,- €
14.7. – 20.7.2024  Let’s Dance – das Tanzferienlager 
 10 − 14 Jahre  299,- €

2 Wochen  Super-Ferienkombi: 
 2 Wochen 
 ggf. inkl. Zwischenübernachtung  598,- €

Teilnehmerpreis: 
inkl. Übernachtung, Vollverpflegung, komplettem Aufenthalts-
programm und Betreuung durch Jugendgruppenleiter

Anmeldung und weitere Informationen:
direkt im Schullandheim Limbach per Telefon 03765 – 30 55 69
www.schullandheime-vogtland.de 
ferienlager@awovogtland.de
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Amtsblatt der Gemeinde Harth-Pöllnitz
Kostenlose Verteilung an die Haushalte in der Gemeinde Harth-Pöllnitz
Druckauflage: 1.500
Herausgeber: Gemeinde Harth-Pöllnitz
Satz, Gestaltung und Druck: Emil Wüst & Söhne · C. Wüst e.K., Burgstraße 10 in 07570 Weida 
Telefon: 03 66 03 / 55 30 · Fax: 03 66 03 / 55 35, kontakt@druckerei-wuest.de
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6 vom 01.02.2023
*©1 designed by Freepik.com

Nachdruck der von uns gestalteten und gesetzten Anzeigen sowie redaktionelle Beiträge (auch aus-
zugsweise) nur mit ausdrücklicher Genehmigung! Gerichtsstand ist Gera.

Für unverlangt zugesandte Manuskripte und Fotos sowie für die Richtigkeit telefonisch aufgegebener 
Anzeigen, Texte und Änderungen übernehmen wir keine Gewähr.

Einzelexemplare sind bei der Gemeindeverwaltung Harth-Pöllnitz, OT Niederpöllnitz, Am Porstendorfer 
Weg 1, 07570 Harth-Pöllnitz zu beziehen.

 
Messwerte Forstwolfersdorf   

(340 m ü. NN) 
von Vereinsmitglied Martin Unger 

2023/2024 Dez. Jan. Feb. März 

 
Monatsmittelwert der 
Temperatur 
 

°C                               
(6:00 Uhr) 

1,78 -2,12 3,41 1,51 

 
Niederschlagssumme 

mm (l/m²) 92 47 78,5 9,5 

 
Solarwärmegewinnung 

kWh/m² 
Kollektorfläche 

0,46 3,2 8,33 25 

Durchschn. Windgeschwind. (20 
m über Grund) 

m/s              10,1 3,54 3,72 2,47 

 
Energiegewinn Photovoltaik 

kWh/m² 
Kollektorfläche 

0,20 0,72 1,54 4,56 

      
      
 

Das nächste Amtsblatt 
erscheint am 25. Mai 2024.

Redaktionsschluss für Ihre Beiträge ist der 15.05.2024.

HILF UNS – 
ANDEREN 
ZU HELFEN!

In Gera und 
im Landkreis Greiz

Ehrenamt im Familienentlastenden Dienst

• Mitgestaltung von Gruppenangeboten
• Einzelbetreuungen (z.B.: Abholung von der 

Schule, Einkaufsbegleitung)
• Unterstützung bei Tagesausfl ügen
• Begleitung von mehrtägigen 

Urlaubsfahrten

KONTAKT
Telefon: 0365 22511
Mail: fed.gera@diako-thueringen.de

WIE KANN ICH 
UNTERSTÜTZEN?

weitere Infos unter:
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Bestattungsinstitut Pietät
Jutta Unteutsch 

Inh. K. Schumann

Sprechen Sie mit uns,
bevor Sie uns brauchen.

Bestattung ist kein
Tabuthema.

KS

07570 Weida · Platz der Freiheit 5
Telefon: 03 66 03 / 6 22 25 · www.bestattungsinstitut-pietät.de

Nachruf
Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von

Heini Staps
Mit ihm verliert der Kaninchenzuchtverein 

T45 Frießnitz e.V. ein hochgeschätztes Mitglied, 
das 75 Jahre für den Verein tätig war.

Wir sind zutiefst dankbar für sein langjähriges 
Engagement in unserem Verein. 

Wir trauern mit seinen Angehörigen, 
denen unser aufrichtiges Mitgefühl gilt.

Im Namen aller Mitglieder 
des Kaninchenzuchtvereins T45 Frießnitz e.V.

  

Ein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen.
Sie schenkte unserer Familie ihre ganze Kraft, Liebe und Hingabe.
Sie tat Gutes, wo immer sie konnte.
Auch wenn es absehbar war und der Tod als Erlösung kam, 
so erschrickt und schmerzt die Endgültigkeit.

Wir nehmen schweren Herzens Abschied von unserer 
lieben Mutter, Oma, Tochter, Schwester, Tante, Schwägerin 
und Nichte 

Isolde Schaller
geb. Mikosch

* 07.09.1961                            † 15.04.2024

In Liebe und Dankbarkeit
dein Sohn Sebastian mit Enkeltochter Klara
deine Tochter Evelyn mit Hendrik
Ilse Mikosch
Andreas Mikosch und Familie
Friedhelm Mikosch und Familie
Anneliese Müller

Wetzdorf, im April 2024

Beste Aussichten –
Škoda Glasservice.

100 %  
Original

KLEINANZEIGE
Trödel-Meyer, Steinweg 26, 
Gera kauft fast alles Alte. 
Mi. – Do. 09 – 18 Uhr 
Tel. 0152/06134952
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Danke!
Wir möchten uns recht herzlich 
für die lieben Glückwünsche und 
Geschenke anlässlich unserer 

Goldenen Hochzeit 
im März 2024 bedanken.

Danke unserer Familie und 
unseren Verwandten, 
an Nachbarn und Freunde 
für die schöne Girlande, 
an Herrn Pfarrer Schaller für seine 
Segenswünsche, 
für die musikalische Umrahmung 
und an alle fleißigen Helfer.

Karola & Herbert Freund
Forstwolfersdorf, im Mai 2024

Wohnungs- und Geschäftsauflösungen
Entrümpelungen · Abriss/Entkernung
Malerarbeiten · Kleinumzüge · Entsorgung A – Z 
kostenlose Schrottabholung

Das Leben ist Bewegung.
Bleiben Sie mobil: Mit passgenauen Hilfsmitteln genau 
für Ihre Ansprüche. Wir beraten Sie gern.

Qualität, die mich bewegt. Mehr auf petters-orthopaedie.de
Berliner Straße 136 | 07545 Gera | Telefon 0365. 8 33 25  -  0 

Für die wunderschönen 
Blumen, Glückwünsche 
und Geschenke anlässlich unserer

Diamantenen Hochzeit
  
möchten wir uns bei unseren Kindern 
und Enkeln mit Partnern, den Rohnaern, 
Verwandten, der Feuerwehr Rohna, Freunden 
und Bekannten, ehemaligen Arbeitskollegen 
und dem Hotel „Hohe Reuth“ für die 
unvergesslich schönen Stunden 
herzlich bedanken. 

Heidi und Klaus John 
Rohna, im März 2024

Harth-

Pöllnitzer 

Amtsblatt 

lesen – 

informiert 

sein!
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WOHNUNG IN SICHT.

FÜR JEDEN ANSPRUCH

DIE PASSENDE 

WOHNUNG.
03 65 . 82 33 1 - 30    
DIE-AUFBAU.DE
EINFACH, BESSER, WOHNEN IN 
GERA UND JENA - SEIT 1956

UNSERE MITGLIEDER STEHEN IM MITTELPUNKT!
➤ Persönliche Betreuung vor Ort und in den Geschäftsstellen
➤ Unser Sozialmanagement unterstützt in vielen Lebenslagen
➤ Eigene Hauswarte und Handwerker
 
HIER KANN MAN ALT WERDEN!
➤ Lebenslanges Wohnrecht – keine Kündigung wegen Eigenbedarf
➤ Von preiswerten Wohnungen für Azubis und Studenten bis hin zum 
 Service-Wohnen in unseren Wohnparks – hier ist für jeden die 
 passende Wohnung dabei
➤ Das Leben ändert sich? Kein Problem – unkomplizierter Wohnungswechsel
 innerhalb unserer Genossenschaft möglich
 
NACHHALTIG WOHNEN!
➤ Erwirtschaftete Gewinne werden kontinuierlich in die Entwicklung unseres 
 Wohnungsbestandes investiert
➤ Auszahlung von Zinsen auf die gezeichneten Geschäftsanteile

WIR BERATEN SIE GERN PERSÖNLICH IN UNSEREN GESCHÄFTSSTELLEN:

Goethestr. 6, 07545 Gera | Lusaner Str. 24, 07549 Gera

BESICHTIGUNGEN: Mo. - Fr. von 8.00 - 18.00 Uhr (und nach Vereinbarung)

Die Vorteile unserer Wohnungsbaugenossenschaft auf einen Blick:

WOHNUNG IN SICHT.

FÜR JEDEN ANSPRUCH

DIE PASSENDE 

WOHNUNG.
03 65 . 82 33 1 - 30    
DIE-AUFBAU.DE
EINFACH, BESSER, WOHNEN IN 
GERA UND JENA - SEIT 1956

UNSERE MITGLIEDER STEHEN IM MITTELPUNKT!
➤ Persönliche Betreuung vor Ort und in den Geschäftsstellen
➤ Unser Sozialmanagement unterstützt in vielen Lebenslagen
➤ Eigene Hauswarte und Handwerker
 
HIER KANN MAN ALT WERDEN!
➤ Lebenslanges Wohnrecht – keine Kündigung wegen Eigenbedarf
➤ Von preiswerten Wohnungen für Azubis und Studenten bis hin zum 
 Service-Wohnen in unseren Wohnparks – hier ist für jeden die 
 passende Wohnung dabei
➤ Das Leben ändert sich? Kein Problem – unkomplizierter Wohnungswechsel
 innerhalb unserer Genossenschaft möglich
 
NACHHALTIG WOHNEN!
➤ Erwirtschaftete Gewinne werden kontinuierlich in die Entwicklung unseres 
 Wohnungsbestandes investiert
➤ Auszahlung von Zinsen auf die gezeichneten Geschäftsanteile

WIR BERATEN SIE GERN PERSÖNLICH IN UNSEREN GESCHÄFTSSTELLEN:

Goethestr. 6, 07545 Gera | Lusaner Str. 24, 07549 Gera

BESICHTIGUNGEN: Mo. - Fr. von 8.00 - 18.00 Uhr (und nach Vereinbarung)

Erwirtschaftete Überschüsse werden kontinuierlich in die Entwicklung unseres

WIR BERATEN SIE GERN PERSÖNLICH IN UNSERER GESCHÄFTSSTELLE:
Goethestr. 6, 07545 Gera
BESICHTIGUNGEN: Mo. – Fr. von 8.00 – 18.00 Uhr (und nach Vereinbarung)

SIE BESTELLEN - 
WIR LIEFERN!

Unser Lieferservice 
bringt Ihnen Ihre bestellten Medikamente 

auf Wunsch täglich Montag bis Freitag 
zwischen 12.00 und 15.00 Uhr, 

schnell und zuverlässig nach Hause.
  Telefon: 03 66 03 / 6 32 13
oder neu

www.meineapotheke.de
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ETL Schmidt & Partner GmbH Regine Helmesen  
Steuerberatungsgesellschaft & Co. Gera KG Ivonne Helmesen 
Str. des Friedens 24, 07548 Gera Großebersdorf 48, 07570 Harth-Pöllnitz 
Tel.: 0365/82477-0 Fax: 03 65 / 8 24 77 - 22 Tel.: 03 66 07 / 24 78 

ETL Schmidt & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft & Co. Gera KG
in Gera und Umgebung 

ETL - NEWS & TIPPS -
Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Wachstumschancengesetz − lange wurde darum gerungen, nun hat der Bundesrat endlich der im Vermittlungsausschuss erarbeiteten 
Form zugestimmt. Ist das nun ein Meilenstein für die Wirtschaft oder ein Tropfen auf den heißen Stein? In unserem nachfolgenden Artikel 
haben wir Ihnen zusammengefasst, welche wesentlichen Regelungen nach der Veröffentlichung des Gesetzes in Kraft treten werden. 

Endlich Wachstum(s-Chancen)  
Bundesrat stimmt Wachstumschancengesetz in abgespeckter 
Form zu

Es ist vollbracht! Nachdem der Bundesrat Ende letzten Jahres dem 
vom Bundestag verabschiedeten Wachstumschancengesetz nicht zu-
gestimmt hatte, lag dieses monatelang im Vermittlungsausschuss. Dort 
ruhte es bis zum 21. Februar 2024, wohl auch vor dem Hintergrund 
des sich plötzlich auftuenden Milliardenlochs im Haushalt. Also wurde 
gekürzt und gestrichen, vor allem um die Belastungen für Länder und 
Kommunen abzufedern. Doch auch mit dem gefundenen Kompromiss 
waren nicht alle glücklich. Denn die Union, die im Vermittlungsausschuss 
dagegen stimmte – wollte die Zustimmung zum Gesetz mit der Rück-
nahme der Kürzungen bei den Agrardieselsubventionen verknüpfen, die 
gar nicht Teil des Gesetzes sind. Nachdem sich auf eine Entlastung bei 
den Landwirten geeinigt wurde, stimmte der Bundesrat am 22. März 
2024 dem Wachstumschancengesetz in der im Vermittlungsausschuss 
erarbeiteten Form zu. 

Damit werden folgende Regelungen in Kraft treten: 
• Kleine und mittelständische Unternehmen mit einem Jahresgewinn 

von max. 200.000 EUR dürfen von den Investitionskosten in beweg-
liche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens neben der planmäßigen 
Absetzung für Abnutzung im Jahr der Anschaffung und den vier Folge-
jahren eine Sonderabschreibung in Höhe von insgesamt 40% ab 2024 
geltend machen

• Für nach dem 31. März 2024 und vor dem 1. Januar 2025 angeschaff-
te oder hergestellte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens wird erneut die degressive Abschreibung in Höhe des Zweifa-
chen der linearen AfA (maximal 20%) möglich sein. 

• Die Freigrenze für Geschenke für Geschäftspartner wird auf 50 Euro 
(bisher 35 Euro) angehoben.

• Die Übernachtungspauschale für Berufskraftfahrer wird auf 9 Euro (bis-
her 8 Euro) angehoben.

• Für die Ist-Versteuerung in der Umsatzsteuer gilt ab 1.1.2024 eine 
Gesamtumsatzgrenze von 800.000 Euro (statt bisher 600.000 Euro). 
Erst bei Überschreiten des Vorjahresumsatzes von 800.000 Euro ist im 
Folgejahr die Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten (Sollversteue-
rung) zu berechnen und abzuführen.

• Die jährliche Freigrenze für private Spekulationsgewinne wird von bis-
her 600 Euro auf 1.000 Euro angehoben.

• Bei einem Rentenbeginn ab 2023 wurde der steuerpflichtige Teil der 
Rente reduziert. Es erfolgt somit eine Verlängerung des Übergangs-
zeitraums für die nachgelagerte Besteuerung von Renten bis 2058.

• Ab 2024 sind Kleinunternehmer von der Abgabepflicht einer Umsatz-
steuererklärung befreit. Das Finanzamt kann im Einzelfall weiterhin zur 
Abgabe auffordern.

• Das Finanzamt kann den Unternehmer von der Verpflichtung zur Ab-
gabe der Voranmeldungen und Entrichtung der Vorauszahlungen be-
freien, wenn die Umsatzsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr 
bisher nicht mehr als 1.000 Euro betragen hat. Dieser Betrag wird ab 
dem Besteuerungsjahr 2025 auf 2.000 Euro erhöht.

Für weiterführende Rückfragen stehen wir wie immer gern 
zur Verfügung. 

Die Erarbeitung dieses Artikels erfolgt mit großer Sorgfalt, eine Haftung kann hierfür 
jedoch nicht übernommen werden.

Bahnhofstraße 33 · 07570 Weida
Telefon: 03 66 03 / 7 15 32
E-Mail: freund-automobile@t-online.de
www.freund-automobile.deAutomobile GmbH & Co. KG

FÜHRERSCHEIN MACHEN UND AUTO KAUFEN – 
ALLES AUS EINER HAND. 

Wir kümmern uns um die Finanzierung!

Kraftstoffverbrauch: 5,3 l/100 km (komb.), 6,2 l/100 km (innerorts), 4,7 l/100 km (außerorts), CO₂-Emissionen
119 g/km (komb.), Energieeffizienzklasse B, Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP, Feinstaubplakette: 4 (Grün)

15.900,- €
 Ford EcoSport Titanium 

EZ 07/2019, 42.600 km, Super E10 95, Super 95, 92 kW (125 
PS), 998 cm3, Schaltgetriebe, Magnetic-Grau Metallic, HU/
AU neu, scheckheftgepflegt, 3 Zylinder, Front Antrieb, 

6-Gänge, Nichtraucherfahrzeug, Tagfahrlicht, Radio, beheizbares Lederlenkrad, schlüssellose ZV, ESP, 
Isofix, Fernlichtassistent, Kopfairbag, Spoiler, elektr. Seitenspiegel, ABS, Tempomat, teilb. Rücksitzbank, 
Berganfahrassistent, Sprachsteuerung, Innensp. automatisch abblendend, elektr. Fensterheber, Ein-
parkhilfe Kamera , Sensoren hinten und vorne, Bordcomputer, Armlehne, Fahrerairbag, Seitenairbag, 
Airbag hinten, Sitzheizung, USB, Notrufsystem, Dachreling, Start/Stopp-Automatik, Notrufsystem, 
Navigationssystem, Schiebedach, Alufelgen, Multifunktionslenkrad, Bluetooth, Android Auto, MP3, u.v.a.m.


